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Ihr

Mit Flüchtlingen Zukunft
planen und gestalten

Liebe Handwerkskolleginnen und 
-kollegen,

nachdem das Thema Griechenland 
und Ausstieg oder Ausschuss aus dem Eu-
roraum unsere Tageszeitungen wochen-
lang gefüllt hat, ist nun ein neues Thema 
sehr präsent, nämlich die Flüchtlings- 
„Problematik“ und „Politik“.

Tagtäglich kommen immer mehr und 
neue Flüchtlinge nach Deutschland und 
derzeit hat man das Gefühl, dass insbe-
sondere die Gemeinden mit dieser Situati-
on überfordert sind, da klare und rechtzei-
tige Mitteilungen, wann welche Zahl an 
Flüchtlingen kommt, nicht gegeben sind. 
So müssen derzeit aufgrund des Schulbe-
ginns Übergangslösungen, wie die Unter-
bringung in Schulen und Sporthallen, 
wieder aufgelöst werden, damit der Schul-
ablauf nicht gestört wird. Aber wohin mit 
diesen hilfsbedürftigen Menschen? An 
dieser Stelle zeigt das regionale Handwerk 
bereits Flagge und stellt teilweise privaten 
Wohnraum, der nicht genutzt wird, zur 
Verfügung, damit zunächst erst einmal die 
Unterkunft „gesichert“ ist.

Aber wie geht es dann weiter, wenn man 
sich einen „Tagesablauf“ eines Flüchtlings 
anschaut, der letztlich, plakativ gesagt, 
ohne entsprechende behördliche Geneh-
migungen darauf beschränkt ist, aufzuste-
hen, zu warten und im Ergebnis herumsit-
zen, ohne etwas machen zu dürfen. Dies 
kann nicht der richtige Weg sein.

Es bedarf klarer Regelungen, was für 
einen Flüchtling möglich ist, der gerade 
vertrieben wurde oder vor Krieg in sei-
nem Heimatland gefl ohen ist. Ein erster 
Schritt wurde bereits im Juli dieses Jahres 
durch die Änderungen im Aufenthaltsge-
setz gemacht, wobei der Regelungsgehalt 
im Hinblick auf die tägliche Praxis oder 

den tatsächlichen Bedarf, viel zu kurz aus-
gefallen ist. Es wird zwar klargestellt, dass 
jugendliche Flüchtlinge, die es überhaupt 
geschafft haben einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen, für die Dauer der Ausbildung 
eine Duldung in Deutschland bekom-
men können, jedoch ist diese jeweils für 
ein Jahr erteilt und muss dann wieder ver-
längert werden. Diese Regelung bietet für 
uns als Inhaber eines Handwerksbetriebs 
nicht ausreichend Sicherheit. Der jugend-
liche Flüchtling muss mindestens uneinge-
schränkt über die Dauer der Ausbildungs-
zeit sowie einer Anschlusszeit bei einem 
Beschäftigungsverhältnis von mindestens 
zwei Jahren eine durchgängige Aufent-
haltserlaubnis bekommen. Es ist mehr als 
ärgerlich, losgelöst vom Ausbildungsstand, 
wenn gerade auch Kosten für die Überbe-
triebliche Unterweisung vom Betrieb ge-
leistet wurden und dann der Flüchtling in-
nerhalb kurzer Zeit abgeschoben wird.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die 
vorgenannte Duldungsregelung nur für 
Flüchtlinge gilt, die unter 21 Jahre alt sind. 
Tatsächlich ist es jedoch so, dass eine Viel-
zahl der Flüchtlinge dieses Alter bereits 
überschritten hat, zum Beispiel weil durch 
Krieg ein früherer Zeitpunkt einer Ausbil-
dung im Heimatland schlicht nicht mög-
lich war. Daher bedarf es einer weiteren An-
passung der getroffenen Regelungen.

Ferner dürfen die jugendlichen Flücht-
linge nicht blindlinks in eine handwerkli-
che Ausbildung geführt werden. Es muss 

genau betrachtet werden, wo sind Stär-
ken und für welchen handwerklichen Be-
ruf eignet sich der Flüchtling bzw. wel-
cher Beruf passt zu diesem. Nur so kann 
dem schon bestehenden Fachkräftemangel 
planmäßig entgegengewirkt werden und 
dass Potential der Flüchtlinge für beide 
Seiten bestens genutzt werden. In diesem 
Zusammenhang sei noch darauf hinge-
wiesen, dass das öfters mal aufkommende 
Gerücht, es würden deutsche Jugendliche 
durch die Ausbildung von Flüchtlingen 
verdrängt werden, schlicht nicht zutref-
fend ist, wenn man berücksichtigt, dass 
die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstel-
len im Handwerk seit mehreren Jahren 
steigt und derzeit bei 20.000 Ausbildungs-
stellen liegt.

Der Anfang von allem ist aber die 
grundsätzliche Integration. Dass im 
Handwerk eine große Willkommenskul-
tur herrscht ist bekannt und durch die 
Slogans der Imagekampagne auch ausrei-
chend kundgetan. Erforderlich ist aber 
für eine gelungene Integration, dass die 
Flüchtlinge schnellstmöglich die deutsche 
Sprache erlernen, um über den Weg eines 
Praktikums einen handwerklichen Aus-
bildungsplatz zu bekommen. Den ersten 
Schritt gehen bereits regionale Berufskol-
legs, die internationale Klassen einrichten, 
damit die Flüchtlinge hier „richtig“ be-
schult werden können.

Festzuhalten ist somit, der Anfang ist 
gemacht, jedoch muss der Weg in der Zu-
sammenarbeit mit den Flüchtlingen wei-
ter beschritten und ausgebaut werden, 
dann haben beide Seiten, nämlich das 
Handwerk und der Flüchtling etwas da-
von. Zudem ist an uns allen gelegen, das 
Beste aus der tatsächlichen Situation zu 
machen.

In diesem Sinne
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Mit dem Slogan „VON HIER statt von 
überall“ startete die Fleischer innung 
Bergisches Land jetzt eine Aufklärungs-
aktion, um Verbraucher über die 
Vorzüge der regionalen Herstellung
ihrer Produkte zu informieren. 

Im Rahmen eines Partnerschaftsprojektes, 
das aus einem Bündnis der Handwerkskam-
mer zu Köln mit der USSIA (Uganda Small 
Scale Industries Association) besteht, er-
hielt die Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land Besuch von der dortigen Delegation.
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Mit der Zielsetzung, Projekte im Rhei-
nisch Bergischen Kreis zu unterstüt-
zen und so die Verbundenheit mit der 
Region zu unterstreichen, fand ein 
Benefi z-Golfturnier der Unternehmer-
Initiative Rhein-Berg, kurz UIRB, statt.

Auf Grund ihres innovativen Projekts 
wurde die Schülerfi rma Naschwerk eSG 
von der Kraftfahrzeuginnung Bergi-
sches Land mit dem fünften Platz beim 
großen Spendenwettbewerb „Vielfach 
spenden statt einfach feiern“ ausgelobt.
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Eindeckung, Dämmung, Dachfenster:
Wann ist ein Dach nachhaltig?

Ob ein Gebäude nachhaltig ist oder 
nicht, entscheiden die vier Faktoren 
der Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökono-
mie, Soziokulturelle Aspekte und tech-
nische Leistungsfähigkeit. Diese vier 
Faktoren gilt es in Einklang zu bringen, 
auch bei der nachhaltigen Planung 
und Realisierung des Dachs.

Konkret heißt das, dass ein Dach 
dann nachhaltig ist, wenn die 
verwendeten Materialien so aus-

gewählt werden, dass das Dach seine 
Schutzfunktion über einen möglichst lan-
gen Zeitraum bei einem Minimum an 
Pfl egeaufwand gewährleisten kann, im In-
neren ein angenehmes, gesundes Wohn-
klima herrscht, ein geringer Energiever-
brauch gegeben ist und das Ganze mit 
dem vorhandenen Budget wirtschaftlich 
und mit hohem Recyclingpotenzial umge-
setzt werden kann.

Nachhaltige Dachbaustoffe 
Bei der Wahl der Eindeckung sind in ers-
ter Linie die Faktoren Langlebigkeit und 
Recyclingfähigkeit für die Nachhaltigkeit 
ausschlaggebend. Bewährte Dachbaustof-
fe, wie Schiefer, Dachstein, Dachziegel 
und Titanzink sind allesamt äußerst lang-
lebig. Schiefer weist als Sedimentgestein 
eine sehr lange Lebensdauer auf. Dachstei-
ne punkten mit der Besonderheit, dass sie 

mit jedem Jahr auf dem Dach härter und 
robuster werden. Der Werkstoff Titanzink 
bildet ebenfalls einen „Eigenschutz“. Die 
Patina, die sich im Lauf der Jahre durch 
Oxidation bildet, sorgt für einen natürli-
chen Schutz. Aber auch Dachziegel halten 
ihr Versprechen ein Häuserleben lang und 
sorgen für ein sicheres, dichtes Dach.

In Sachen Recyclingfähigkeit punktet 
Titanzink, da altes Material dem Herstel-
lungsprozess zu 100 % wieder zugeführt 
werden kann. Auch Schiefer ist aufgrund 
seiner Langlebigkeit mehrmals und viel-
fältig einsetzbar. Die Tonscherben von 
Dachziegeln können beispielsweise als 
Sportplatzbelag wiederverwendet werden. 

Alte Dachsteine werden ebenso weiterver-
arbeitet. 

Dämmstoffe für
das nachhaltige Dach
Bei der Wahl des passenden Dämmstoffs 
und der passenden Dämmvariante haben 
sich Glas- und Steinwolle sowie PUR/
PIR-Hartschaum als Aufsparren- oder 
Zwischensparrendämmung beim Neubau 
bewährt. Diese Dämmstoffe sind ökolo-
gisch unbedenklich und bieten einen si-
cheren Wärme- und Brandschutz, wissen 
die Experten von dach.de. Des Weiteren 
kann mit Dämmstoffen aus Glas- und 
Steinwolle und PUR/PIR-Hartschaum 
bereits mit geringen Dämmstoffstär-
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ken ein hoher Wärmeschutz 
realisiert werden und auch 
das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt. Insofern werden alle 
Kriterien eines nachhaltigen 
Bauprodukts erfüllt.

Wärmeschutz erhöhen
durch passende
Dachfenster 
Wenn die Dacheindeckung be-
reits nachhaltig gewählt und die 
passende Dämmung für einen 
hohen Wärmeschutz ausge-
sucht wurde, dürfen natürlich 
auch die richtigen Dachfenster 
nicht fehlen. Über die Fenster-
fl ächen können sich Räume im 
Sommer stark aufheizen und 
im Winter geht Wärme verlo-
ren. Dachfenster auf dem tech-
nisch neuesten Stand einzuset-
zen ist absolut empfehlenswert. 
Zwei- oder Dreischeibenvergla-
sungen mit entsprechendem, 
wärmegedämmten Rahmen 

erfüllen heute leicht die Anfor-
derungen der Energieeinspar-
verordnung und verhelfen dem 
Dachraum zu einem Plus an 
Wohnqualität bei gleichzeitig 
niedrigen Heizkosten.

Energieeffizienz steigern
mit Solarenergie
Ganz im Sinne der Nachhaltig-
keit und auch eine dauerhafte 
Erleichterung für den Geldbeu-
tel ist eine Solaranlage auf dem 
Dach. Die gewonnene, regene-
rative Energie kann entweder für 
den eigenen Haushalt als Unter-
stützung der Warmwasserauf-
bereitung und des Heizsystems 
oder für die Einspeisung in das 
öffentliche Stromnetz verwendet 
werden. Egal, ob Solarthermie 
oder Photovoltaik: Die Solaran-
lage bildet das i-Tüpfelchen auf 
dem nachhaltig geplanten und 
realisierten Dach.

Quelle: dach.de
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Sanieren, Modernisieren und Energie-
sparen schont Umwelt und Geldbeutel

Energiesparende Baumaßnahmen 
sind eine Investition in die Zukunft. 
Drei Viertel aller Wohnhäuser wurden 
in der Bundesrepublik vor 1977 gebaut, 
in einer Zeit, als Energieverbrauch und 
Umwelt kein Thema waren. Sie verur-
sachen hohe Heizkosten, haben oft ein 
unbehagliches Raumklima und belas-
ten Umwelt und Geldbeutel.

Bevor Investitionen in ein Gebäu-
de getätigt werden, empfi ehlt es 
sich, eine detaillierte Gebäude-

analyse von einem qualifi zierten Energie-
berater durchführen zu lassen. Der maß-
gebliche Anteil der Energie bei Gebäuden 
ist für die Bereitstellung von Heizenergie 
notwendig. Dementsprechend sind hier 
effektive Einsparungen möglich. Der Ge-
setzgeber hat mit der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) Anforderungen an den 
Wärmeschutz und den Primärenergiebe-
darf von Gebäuden sowie an heizungs-
technische Anlagen und Warmwasseran-
lagen defi niert. 

Die Sanierung alter Heizanlagen führt 
fast immer zu deutlichen Einsparungen, 
bis zu 30 Prozent sind möglich. Auch 
kann die Erneuerung der Regelungstech-
nik Einsparungen von bis zehn Prozent 
bringen, ist aber allein nicht ausreichend 
für effi ziente Verbesserungen. 

Erdgas-Heizkessel 
Sie sind im Vergleich zu Ölheizkesseln war-
tungsärmer und produzieren etwa 20 %
weniger CO2 und Schadstoffe. Insbesonde-
re bei Gasheizkesseln ist der Brennwertkessel 

heute Stand der Technik. Bei der Brennwert-
technik wird aus dem im Abgas enthaltenen 
Wasserdampf durch Kondensation eine er-
hebliche Energiemenge zusätzlich zur reinen 
Verbrennungswärme gewonnen. 
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Holzpellet-Heizanlage
Holzpellets werden aus Sägemehl ohne 
Zusatzstoffe unter hohem Druck herge-
stellt. Die 1-2 cm langen, bleistiftdicken 
Pellets haben dadurch einen hohen Ener-
gieinhalt und können rückstands- und 
emissionsarm verbrannt werden. Das Sä-
gemehl für die Herstellung stammt meist 
aus großen Sägewerken. Da der Rohstoff 
Holz als nachwachsender Energieträger 
nahezu CO2-neutral ist, sind Holzpellets 
ein besonders klimafreundlicher Brenn-
stoff.  Da die Pellets wesentlich preiswerter 
sind als Heizöl oder Erdgas, ergeben sich 
bei den Betriebskosten ebenfalls Vorteile. 

Heizen mit der Kraft der Sonne
Solarwärme ist kostenlos, unerschöpfl ich 
und absolut umweltfreundlich. Mit einer 
thermischen Solaranlage kann Brauch-
wasser erwärmt oder zusätzlich die Raum-
heizung unterstützt werden. Solarenergie 
steht im Sommer ausreichend zur Verfü-
gung. Da jedoch die Sonne im Winter 
weniger scheint, muss die Solarenergie 
immer in Kombination mit anderen Ener-
giequellen eingesetzt werden.

Wärmepumpen
Wärmepumpen arbeiten nach dem „Kühl-
schrank-Prinzip“. Mit Hilfe von unter-
schiedlichen Druckverhältnissen entzieht 
eine Flüssigkeit mit niedrigem Gefrier-
punkt der Umgebung Wärme auf einem 
niedrigen Temperaturniveau. Wichtig für 
ein gut funktionierendes, effi zientes so-
wie ökologisch und ökonomisch sinnvol-
les Wärmepumpensystem ist ein möglichst 
geringer Temperaturunterschied zwischen 

der Umgebung, aus der die Wärme ent-
zogen wird, und dem Heizsystem. Hierbei 

eignen sich vor allem Fußbodenheizungen 
oder ähnliche Flächenheizungen.

Welche Heizung ist die Richtige?
 Vorteile Nachteil
Ölheizung Mit Brennwerttechnik gute Preissteigerung in den
 Energieausbeute  letzten Jahren
 hohe Betriebssicherheit hoher Schadstoff-Ausstoß
Erdgas Mit Brennwerttechnik gute Preissteigerung in den
 Energieausbeute  letzten Jahren
 hohe Betriebssicherheit mäßiger Schadstoff-Ausstoß
Strom geringe Investitionskosten, sehr hohe Betriebskosten,
 geringer Wartungsaufwand schlechte Regelbarkeit
Holzpellet hohe Betriebssicherheit Lagerraum ist notwendig,
 günstige Betriebskosten Hohe Investitionskosten
Solarwärme unerschöpfl ich, kostenlos, Nur in Kombination mit anderen
 absolut umweltfreundlich Energiequellen einsetzbar
Wärmepumpe geringe Betriebskosten Hohe Investitionskosten,
 hohe Betriebssicherheit Nur für Niedertemperatur-
  Heizsysteme
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Gebäudesanierung
Eine große Energieeinsparung bei der Sa-
nierung älterer Wohngebäude ist in der Re-
gel durch die nachträgliche Dämmung der 

Außenwand zu erzielen. Gerade hier liegen 
häufi g Vorurteile und Missverständnisse 
vor: Es wird angeführt, die Wand müsse at-
men, durch Dämmung entstünden Schim-

melpilz oder Bauschäden. Zudem lohne 
sich der ganze Aufwand fi nanziell nicht. 
Die Erfahrungen zeigen aber genau das Ge-
genteil: Gerade durch die optimale Däm-
mung älterer Gebäude werden Bauschäden 
wie Durchfeuchtung oder Schimmel ver-
mieden. Die Energieeinsparung senkt so-
mit Kosten, außerdem steigt durch das be-
haglichere Raumklima der Wohnkomfort.

Sanierung beschlossen – und wie 
geht’s jetzt weiter?
Energieberater helfen Ihnen bei der Ab-
stimmung des Energiekonzepts auf mög-
liche Förderprogramme. Information zu 
den Beratern in Ihrer Umgebung erhal-
ten Sie bei der Kreishandwerkerschaft 
oder unter www.dena.de. Auch für die 
wärmetechnische Untersuchung des Ge-
bäudes mit Hilfe einer Wärmebildkame-
ra stehen Mittel zur Verfügung. Für Alt-
bausanierungen ist es ratsam, möglichst 
mehrere Sanierungsmaßnahmen zusam-
menzufassen – gefördert werden in erster 
Linie Maßnahmenkombinationen.
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Das Gebäude als Effizienzfaktor
Ein wichtiges Thema: der 

Strom und Energieverbrauch. 
Strom ist nicht nur teuer, er 
bindet auch wertvolle Um-
weltressourcen. Intelligente 
Gebäudesystemtechnik zum 
Beispiel integriert alle instal-
lierten Systeme konsequent 
in ein Netzwerk. Sie ermög-
licht so die einfache Steue-
rung und Überwachung aller 
technischen Einrichtungen.

Heizungs-, Beleuch-
tungs-, Klimatech-
nik, Alarmanlage 

und Brandschutz sowie häu-
fi g auch Multimedia-Kom-
ponenten können so effi zi-
ent dirigiert und kontrolliert 
werden. Das schafft nicht nur 
mehr Sicherheit und Flexibili-
tät, sondern ermöglicht auch 
deutliche Energie- und da-

mit Kosteneinsparungen. Die 
Investitionen rechnen sich 
abhängig von Umfang und 
Konfi guration oft schon nach 
einigen Jahren. Zum Einsatz 
kommt hierbei verstärkt der 
KNX-Standart. Es handelt sich 
hierbei um die Weiterentwick-
lung des BUS-Standards EIB, 
der die Vernetzung der Haus- 
und Gebäudeinstallationen bei 
zugleich komfortabler Benut-
zerführung ermöglicht. 

Beispiele für Vernetzungs-
möglichkeiten, die sich mit 
KNX kombinieren lassen:
Beleuchtung
Auf Tastendruck werden beim 
Verlassen der Wohnung alle 
Lichter ausgeschaltet und Sze-
nenschaltungen für program-
mierte Lichtszenarien gesteuert.
weiter nächste Seite »»»
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Beschattung
Sonnenschutzanlagen werden wetter- bzw. 
sonnenstandsabhängig oder zeitgesteuert 
geöffnet und geschlossen.

Fenster, Türen
Bei einsetzendem Regen werden automa-
tisch Dachfenster geschlossen oder die 
Lüftung bei schlechter Luftqualität einge-
schaltet.

Heizung
Hier ist eine individuelle Einzelraumre-
gelung, auch per Telefon, steuerbar. Über 
Fensterkontakte werden automatisch die 
Heizungsventile bei geöffnetem Fenster 
gesteuert um Heizenergie zu sparen.

Sicherheitsanlagen
Umfassende Überwachungsmöglichkeiten 
im Innen- und Außenbereich sowie Über-
fall- und Paniktaster mit Weitermeldung 
an externe Sicherheitsdienste, Anwesen-

heitssimulation durch Licht- und Roll-
ladensteuerung, Videoüberwachung mit 
TV-Anbindung bringen größtmögliche 
Sicherheit.

Bewässerung
Über eine Steuerung von Pumpen und 
Ventilen ist es möglich, die Gartenbewäs-
serung zu automatisieren.

KNX ermöglicht somit den Fernzu-
griff auf sämtliche dieser Einsatzfelder 
per LCD-Display, Schalter, Infrarot- und 
Funkfernbedienungen oder Telefon sowie 
die Information über den Status der Instal-
lationseinheiten. Den Einbau von KNX-
Systemen übernehmen geschulte Elektro-
installateure, die am „KNX Partner“-Logo 
zu erkennen sind.
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Wenn das Bad renoviert oder die 
Heizung erneuert werden muss, fra-
gen sich die meisten Eigenheimbesit-
zer, welche der anstehenden Arbeiten 
sie selbst übernehmen können und wo 
der Fachmann gefragt ist. 

Viele glauben, dass sich durch Ei-
genleistung und Bestellungen im 
Internet richtig Geld sparen lässt. 

Denn online werden viele Sanitär- und 
Heiz objekte günstig angeboten. Nur: Wer 
Waren handelt, ist noch lange kein SHK-
Fachmann. Und so muss der Eigenheimbe-
sitzer nicht nur sicher sein, auch tatsächlich 
das richtige Produkt bestellt zu haben. Er 
muss prüfen, ob die Lieferung vollständig ist, 
sicher sein, dass alle Teile zusammenpassen. 

Und wenn mal etwas nicht funktioniert 
– wer übernimmt die Haftung? Do-it-your-
selfer müssen zudem Zeit einplanen – für 

Recherche, Warenannahme und eventuel-
le Rücksendung. Und sie müssen natürlich 
die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Umweltverordnungen kennen.

Wem das zu viel ist, der sollte bei der 
Bad- und Heizungssanierung lieber auf 

die Profi s aus SHK-Fachbetrieben set-
zen. Denn das senkt nicht nur den Stress, 
sondern bietet deutlich mehr Sicherheit, 
Komfort und Lebensqualität. Und zwar 
garantiert, denn wenn mal etwas nicht 
funktioniert, reicht ein Anruf und der 
Schaden wird behoben.

Eigenleistung oft nicht günstiger
EditorialNamen + NachrichtenTermine
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Minijob/Midijob
Eine geringfügige Beschäftigung 

(sog. Minijob) liegt vor, wenn das mo-
natliche Arbeitsentgelt regelmäßig 
450,00 € nicht übersteigt.

Bei einem monatlichen Arbeitsent-
gelt von 450,01 € bis 850,00 € 
besteht eine Beschäftigung in der 

Gleitzone (sog. Midijob). Bei geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnissen müssen 
Arbeitgeber eine sozial- und steuerrecht-
liche Besonderheiten beachten. Arbeits-
rechtlich gelten für sie dagegen grund-
sätzlich die gleichen Vorschriften wie für 
sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte.

Besonderheiten in der
Sozialversicherung
Minijob: Der Arbeitgeber eines Minijobs 
muss Pauschbeiträge zahlen. Grundsätz-
lich fallen 13 % zur Kranken- und 15 % 
zur Rentenversicherung an.

Der Minijobber muss seit 2015 grund-
sätzlich einen Arbeitnehmeranteil von 
3,7 % zur Rentenversicherung zahlen, 
den der Arbeitgeber für ihn abführt, es sei 
denn, der Minijobber ist eine rentenver-
sicherungsfreie Person oder von der Ren-
tenversicherungspfl icht befreit. Eine wei-
tere Möglichkeit ist, dass der Minijobber 
gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich die 
Befreiung von der Versicherungspfl icht in 
der Rentenversicherung beantragt hat. 

Grundsätzlich werden mehrere Mini-
jobs zusammengerechnet. Auch sofern ne-
ben einer mehr als geringfügig entlohnten 
(Haupt-) Beschäftigung mehr als ein Mini-
job ausgeübt wird, wird jeder weitere Mini-
job mit der Hauptbeschäftigung zusammen-
gerechnet und ist nach den allgemeinen, für 
mehr als geringfügig beschäftigte Arbeitneh-
mer geltenden Regeln versicherungs- und 
beitragspfl ichtig in der Kranken-, Pfl ege- 
und Rentenversicherung. Nur in der Ar-
beitslosenversicherung werden die Beschäf-
tigungen nicht zusammengerechnet, so dass 
die geringfügig entlohnten Beschäftigungen 
generell versicherungsfrei bleiben.

Midijob: Der Arbeitnehmeranteil an den 
Sozialversicherungsbeiträgen wird in der 
Gleitzone auf eine besonders, für den Ar-
beitnehmer günstigere Weise berechnet. 
Für den Arbeitnehmer steigt der für das 
gesamte Arbeitsentgelt zu zahlende Anteil 
zur Sozialversicherung linear auf den vol-
len Arbeitnehmeranteil an. Auf diese Wei-
se wird der Übergang zwischen einer abga-
befreien geringfügigen Beschäftigung und 
einer beitragspfl ichtigen Beschäftigung für 
den Arbeitnehmer geglättet. Der Beitrags-
anteil des Arbeitgebers wird nach den nor-
malen regeln berechnet. Einen Gleitzonen-
rechner fi ndet man auf der Homepage der 
Deutschen Rentenversicherung Bund un-
ter www.deutsche-rentenversicherung.de.

Kurzfristige Beschäftigung:
Eine solche Beschäftigung ist in allen 
Zweigen der Sozialversicherung versiche-
rungsfrei und sowohl für den Arbeitgeber 
als auch für den kurzfristig Beschäftigten 
abgabenfrei, d.h. anders als bei einem Mi-
nijob werden hier auch keine Pauschalbei-
träge zur Sozialversicherung fällig. Seit 1. 
Januar 2015 wurde auch die Höchstgren-
ze für kurzfristige Beschäftigungen ausge-
weitet. Die Zeitgrenzen für kurzfristige 
Beschäftigungen wurden auf 3 Monate 
oder 70 Arbeitstage innerhalb eines Ka-
lenderjahres angehoben. die Regelung ist 
auf 4 Jahre bis zum 31. Dezember 2018 
erstmals begrenzt.

Steuern
Minijob: Der Arbeitgeber kann die Lohn-
steuer für Minijobber pauschal in Höhe 
von 2 % abführen, wenn er Pauschalbei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
zahlt.

Andernfalls sind die individuellen Be-
steuerungsmerkmale heranzuziehen.

Sofern ein Minijobber mehrere Minijobs 
gleichzeitig ausübt, ist die 2 %-Pauschalbe-
steuerung nicht zulässig, wenn die zusam-
mengerechneten Arbeitsentgelte die Grenze 
von 450,00 € im Monat übersteigen.

Werden hingegen mehrere Minijobs 
neben einer sozialversicherungspfl ichtigen 
Hauptbeschäftigung ausgeübt, so bleibt 
nur für den zeitlich zuerst aufgenomme-
nen Minijob die Möglichkeit der 2 %-
Pauschalbesteuerung bestehen. Für die 
weiteren Minijobs gelten die individuellen 
Besteuerungsmerkmale.

Midijob: Midijobs werden stets nach den 
individuellen Lohnsteuermerkmalen be-
handelt.

Kurzfristige Beschäftigung
In der kurzfristigen Beschäftigung unter-
liegt der Arbeitslohn der Lohnsteuer. Der 
Lohnsteuerabzug kann entweder nach den 
individuellen Lohnsteuerabzugsmerkma-
len des Arbeitnehmers oder pauschal vor-
genommen werden.

Arbeitsrecht
Für alle Arbeitnehmer, egal ob sie gering-
fügig beschäftigt werden, in der Gleitzo-
ne beschäftigt werden oder eine sozialver-
sicherungspfl ichtige Hauptbeschäftigung 
ausüben, gelten die gleichen arbeitsrecht-
lichen Regeln.

Es ist ein Irrglaube, dass Minijobbern 
kein Anrecht auf Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, Urlaub und ähnliches zu-
steht.

Eine Besonderheit gilt sogar für Mini- 
und Midijobber, sie dürfen aufgrund 
des Diskriminierungsverbotes nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz bei al-
len Arbeitsbedingungen nicht schlechter 
behandelt werden als vergleichbare Voll-
zeitbeschäftigte.

Vorsicht ist auch bei dem Mindest-
lohn geboten. So unterfallen Minijobber 
grundsätzlich dem Mindestlohngesetz, 
d.h. sie müssen wenigstens 8,50 € je Zeit-
stunde Lohn erhalten. Dieser Lohn ist, da 
für den Arbeitnehmer keine Abgaben an-
fallen, brutto wie netto zu zahlen.
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Aktuelles rund um die Elternzeit
Seit dem 1.1.2015 sind neue Regeln 

zur Elternzeit und zum Elterngeld in 
Kraft. Diese Regelungen zum Eltern-
geldPlus, zum Partnerschaftsbonus so-
wie zur flexibleren Elternzeit gelten al-
lerdings erst für Eltern, deren Kinder ab 
1. Juli 2015 geboren werden. Die Neu-
fassung des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes (BEEG) im vollständi-
gen Wortlaut ist am 29. Januar 2015 im 
Bundesgesetzblatt (BGBl. I, S. 33ff.) ver-
öffentlicht worden. Insgesamt sollen 
Mütter und Väter ihre Elternzeit hier-
durch flexibler gestalten können.

Während der Elternzeit ruhen 
die Hauptpfl ichten des Ar-
beitsverhältnisses. Das Ar-

beitsverhältnis bleibt aber bestehen und 
nach Ablauf der Elternzeit besteht ein 
Anspruch auf Rückkehr zur früheren Ar-
beitszeit. Da das Arbeitsverhältnis wäh-
rend der Elternzeit lediglich ruht und mit 
dem Ende der Elternzeit wieder vollstän-
dig aufl ebt, ist die Arbeitnehmerin bezie-
hungsweise der Arbeitnehmer gemäß der 
im Arbeitsvertrag getroffenen Vereinba-
rungen zu beschäftigen.

1. Wie lange kann Elternzeit
beansprucht werden?
Bisher können beide Elternteile jeweils 36 
Monate unbezahlte Auszeit vom Job neh-
men. Dies bleibt so. Allerdings besteht 
neu die Möglichkeit, jetzt 24 statt wie bis-
her zwölf Monate dieser 36 Monate El-

ternzeit zwischen dem dritten und achten 
Geburtstag des Kindes zu nehmen. Außer-
dem ist die Elternzeit in drei Zeitabschnit-
te pro Elternteil einteilbar.

2. Kann ein Arbeitgeber die
Zustimmung zum Elternzeit-
verlangen verweigern?
Die Elternzeit muss beim Arbeitgeber bis 
zum dritten Geburtstag des Kindes sieben 
Wochen vor Antritt verbindlich angemel-
det werden, danach beträgt die Anmel-
defrist 13 Wochen. Für drei Elternzeit-
abschnitte benötigen die Eltern keine 
Zustimmung des Arbeitgebers, sofern sie 
ihre Erwerbstätigkeit vollständig unter-
brechen. Eine Verteilung auf weitere Zeit-
abschnitte ist nur mit der Zustimmung 
des Arbeitgebers möglich. Der dritte El-
ternzeitabschnitt kann aus dringenden be-
trieblichen Gründen abgelehnt werden, 
wenn er zwischen dem dritten und achten 
Geburtstag des Kindes liegt.

3. Ab wann besteht
Kündigungsschutz?
Während der Elternzeit besteht Kündi-
gungsschutz. Der Arbeitgeber darf das 
Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von 
dem an Elternzeit verlangt worden ist, 
nicht kündigen. Der Kündigungsschutz 
beginnt frühestens eine Woche vor Be-
ginn der jeweiligen Anmeldefrist für die 
Elternzeit. Das heißt, dieser Kündigungs-
schutz beginnt also frühestens acht Wo-
chen vor Beginn einer Elternzeit bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes 
und frühestens 14 Wochen vor Beginn ei-
ner Elternzeit zwischen dem dritten Ge-
burtstag und dem vollendeten achten Le-
bensjahr des Kindes. Auf diese Weise soll 
verhindert werden, dass eine sehr frühzei-
tige Beantragung von Elternzeit den Kün-
digungsschutz ausweitet.

4. Bleibt der Anspruch eines Arbeit-
nehmers auf Elternzeit auch nach
einem Arbeitgeberwechsel erhalten?
Auch bei einem Arbeitgeberwechsel spielt 
die Elternzeit jetzt eine Rolle. Der Eltern-
zeitanspruch bleibt maximal bis zu 24 
Monate auch gegenüber künftigen Ar-
beitgebern erhalten. Ein Arbeitgeber muss 
also damit rechnen, dass neu eingestell-
te Mitarbeiter mit Kindern in dem ent-
sprechenden Alter noch Elternzeit in An-
spruch nehmen können. Um eine Prüfung 
überhaupt möglich zu machen, ob noch 
Elternzeitansprüche bestehen, hat der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer oder der Ar-
beitnehmerin die Elternzeit zu bescheini-
gen. Bei einem Arbeitgeberwechsel ist bei 
der Anmeldung der Elternzeit auf Verlan-
gen des neuen Arbeitgebers eine Beschei-
nigung des früheren Arbeitgebers über 
bereits genommene Elternzeit durch die 
Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer 
vorzulegen.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen die 
Rechtsabteilung Ihrer Kreishandwerker-
schaft zur Verfügung.

Außerdem müssen Arbeitgeber bei al-
len Minijobs die Dokumentations-, Auf-
bewahrungs- und Bereithaltungspfl ichten 
gemäß § 17 Mindestslohngesetz einhalten.

Dies bedeutet, sie müssen Beginn, 
Dauer und Ende der täglichen Arbeits-
zeit bei jedem Minijobber spätestens bis 
zum Ablauf des siebten auf den Tag der 
Arbeitsleistung folgenden Kalendertages 
aufzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind 
mindestens 2 Jahre beginnend ab dem 

für die Aufzeichnung maßgeblichen Zeit-
punkt aufzubewahren. Diese Aufzeich-
nung hat der Arbeitgeber bereitzuhalten 
und auf Verlangen der Prüfbehörde die 
Unterlagen am Ort der Beschäftigung 
vorzulegen. Dies gilt allerdings nur für die 
Dauer der Beschäftigung des Minijobbers 
und nur für maximal 2 Jahre.

Lediglich für Minijobber, die in Privat-
haushalten tätig sind, und für Familienan-
gehörige fi ndet diese Regelung keine An-

wendung.

Ein Verstoß gegen die o.g. Vorschrift 
kann  eine Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße von bis zu 30.000,00 € nach 
sich ziehen.

Für weitere Fragen rund um das Thema 
Minijob/Midijob steht Ihnen die Rechts-
abteilung der Kreishandwerkerschaft ger-
ne zur Verfügung. Zudem erhalten Sie 
hier auch entsprechende Arbeitsverträge.
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Altersdiskriminierung im Kleinbetrieb

Achtung bei der Wortwahl
in der Kündigung

Die am 20.1.1950 geborene Kläge-
rin war bei der Beklagten seit dem 
16.12.1991 als Arzthelferin beschäftigt. 
In der Praxis waren im Jahr 2013 noch 
vier jüngere Arbeitnehmerinnen tätig. 
Die Klägerin war zuletzt überwiegend 
im Labor eingesetzt. 

Die Gesellschafter der Beklagten 
kündigten ihr Arbeitsverhältnis 
mit Schreiben vom 24.5.2013 

zum 31.12.2013 wegen Veränderungen 
im Laborbereich, welche eine Umstruk-
turierung der Praxis erforderten. Dabei 
führten sie an, die Klägerin sei „inzwi-
schen pensionsberechtigt“. Den anderen 
Beschäftigten wurde nicht gekündigt.

Mit ihrer Klage wendet sich die Kläge-
rin gegen die Wirksamkeit der Kündigung 
und verlangt eine Entschädigung wegen 
Altersdiskriminierung. Das Kündigungs-
schreiben lasse eine Benachteiligung we-

gen ihres Alters vermuten. Nach Angaben 
der Beklagten sollte die Kündigung ledig-
lich freundlich und verbindlich formuliert 
werden. Die Kündigung sei aus betriebs-
bedingten Gründen aufgrund eines zu er-
wartenden Entfalls von 70 bis 80 % der 
abrechenbaren Laborleistungen erfolgt. 
Die Klägerin sei mit den übrigen Arzt-
helferinnen nicht vergleichbar, weil sie 
schlechter qualifi ziert sei. Dies sei Grund 
der Kündigung.

Beim Arbeits- und beim Landesarbeits-
gericht hatte die Klägerin keinen Erfolg. 
Das Bundesarbeitsgericht sah dies jedoch 
anders. Die Revision hatte hier Erfolg.

Die Kündigung verstößt gegen das Be-
nachteiligungsverbot des § 7 Abs.1 AGG 
und ist deshalb unwirksam. Die Beklag-
te hat keinen ausreichenden Beweis dafür 
angeboten, dass die wegen der Erwähnung 
der „Pensionsberechtigung“ zu vermuten-

de Altersdiskriminierung nicht vorliegt. 
Ob und ggf. in welcher Höhe der Kläge-
rin der geltend gemachte Entschädigungs-
anspruch zusteht, kann noch nicht festge-
stellt werden. Die Sache wurde insoweit 
zur neuen Verhandlung und Entschei-
dung an das zuständige Landesarbeitsge-
richt zurückverwiesen.

Hinweis: Ist bei einer Kündigung gegen-
über einer Arbeitnehmerin wegen von ihr 
vorgetragener Indizien eine unmittelbare 
Benachteiligung wegen des Lebensalters 
nach § 22 AGG zu vermuten und gelingt 
es dem Arbeitgeber nicht, diese Vermutung 
zu widerlegen, ist die Kündigung auch im 
Kleinbetrieb unwirksam. Bitte setzen Sie 
sich vor Ausspruch einer Kündigung mit 
der Rechtsabteilung der Kreishandwerker-
schaft in Verbindung zwecks Abklärung der 
genauen Umstände und Formulierungen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
23.7.2015 – Aktenzeichen 6 AZR 457/14

Nutzung dienstlicher Ressourcen zur Herstellung privater „Raubkopien“

Außerordentliche Kündigung
Der Kläger war seit Februar 1992 

bei dem beklagten Land beschäftigt. 
Er nahm die Funktion des „IT-Verant-
wortlichen“ bei seinem Arbeitgeber 
wahr. Zu seinen Aufgaben gehörte u.a. 
die Verwaltung des „ADV-Depots“. Mit 
ihr war die Bestellung des für die Da-
tenverarbeitung benötigten Zubehörs 
– etwa von Datensicherungsbändern, 
CDs und DVDs – verbunden.

Anfang März 2013 räumte der 
Kläger in einem Personalge-
spräch ein, den dienstlichen 

Farbdrucker seit längerer Zeit zur Her-

stellung sog. „CD-Cover“ genutzt zu ha-
ben. Bei einer Mitte März 2013 erfolg-
ten Geschäftsprüfung wurden auf den 
Festplatten eines vom Kläger genutzten 
Rechners mehr als 6.400 E-Book-, Bild-,
Audio- und Videodateien vorgefunden. 
Zudem war ein Programm installiert, das 
geeignet war, den Kopierschutz der Her-
steller zu umgehen. 

Es stellte sich heraus, dass in der Zeit 
von Oktober 2010 bis März 2013 über 
1.100 DVDs bearbeitet worden waren. Im 
gleichen Zeitraum waren etwa gleich viele 
DVD-Rohlinge von Seiten des Arbeitge-

bers bestellt und geliefert worden. Bei nä-
herer Untersuchung und Auswertung der 
vom Kläger benutzten Festplatten wurden 
Anfang April 2013 weitere (Audio-)Datei-
en aufgefunden. Der Kläger ließ sich im 
Verlauf der Ermittlungen dahin ein, alles, 
was auf dem Rechner bezüglich der DVDs 
sei, habe er „gemacht“. Er habe für Kolle-
gen „natürlich auch kopiert“. Die Äuße-
rungen nahm er einige Tage später „aus-
drücklich zurück“. Mit Schreiben vom 
18.4.2013 erklärte das beklagte Land die 
außerordentliche fristlose, mit Schreiben 
vom 13.5.2013 hilfsweise die ordentliche 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
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Die Vorinstanzen haben der Kündi-
gungsschutzklage des Klägers stattgege-
ben. Das Landesarbeitsgericht hat ange-
nommen, die Kündigungen seien schon 
deshalb unwirksam, weil unklar sei, wel-
chen Tatbeitrag gerade der Kläger zu den 
in Rede stehenden Kopier- und Brenn-
vorgängen geleistet habe. Zudem habe 
das beklagte Land durch lediglich eigene 
Ermittlungen – ohne Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden – weder eine 
umfassende, den Kläger möglicherweise 
entlastende Aufklärung leisten, noch den 
Beginn der zweiwöchigen Frist gemäß § 
626 BGB für die Erklärung einer außer-
ordentlichen Kündigung hemmen kön-
nen. Im Übrigen habe es gegenüber den 
anderen Beteiligten keine vergleichbaren 
Maßnahmen ergriffen und den Personal-
rat nicht ordnungsgemäß unterrichtet.

Die Revision des beklagten Landes hat-
te vor dem Bundesarbeitsgericht jedoch 

Erfolg. Eine fristlose Kündigung kommt 
auch dann in Betracht, wenn der Kläger 
nicht alle fraglichen Handlungen selbst 
vorgenommen, sondern dabei mit ande-
ren Mitarbeitern zusammengewirkt oder 
das Herstellen von „Raubkopien“ durch 
diese bewusst ermöglicht hat. Aus dem 
Umstand, dass es ihm erlaubt gewesen 
sein mag, seinen dienstlichen Rechner für 
bestimmte andere private Zwecke zu nut-
zen, konnte er nicht schließen, ihm seien 
die behaupteten Kopier- und Brennvor-
gänge gestattet.

Die fristlose Kündigung ist ebenso we-
nig deshalb unwirksam, weil das beklag-
te Land Ermittlungen zunächst selbst 
angestellt und nicht sofort die Strafver-
folgungsbehörden eingeschaltet hat. Ein 
solches Vorgehen ist dem Arbeitgeber 
grundsätzlich unbenommen. Solange er 
die Ermittlungen zügig durchführt, wird 
auch dadurch der Beginn der Frist des 

§ 626 II BGB gehemmt.

Nicht entscheidend ist, welche Maß-
nahmen das beklagte Land gegenüber den 
anderen Arbeitnehmern ergriffen hat. Der 
Gleichbehandlungsgrundsatz fi ndet im 
Rahmen verhaltensbedingter Kündigun-
gen grundsätzlich keine Anwendung. Im 
Übrigen ist nicht festgestellt, inwieweit 
sich die Sachverhalte unter Berücksich-
tigung der Einzelheiten und der Stellung 
der anderen Beschäftigten wirklich glei-
chen.

Da auch die Anhörung des Personalrats 
ordnungsgemäß erfolgte, hat das Bundes-
arbeitsgericht das zweitinstanzliche Urteil 
aufgehoben und die Sache zur weiteren 
Aufklärung an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
16.7.2015 – Aktenzeichen 2 AZR 85/15

Entgelt für Schwarzarbeit wird auch 
bei Mängeln nicht zurückgezahlt

Der Kläger beauftragte den Be-
klagten 2007 mit der Ausführung von 
Dach ausbauarbeiten. Vereinbart wur-
de ein Werklohn von 10.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer. Der Beklagte führte die 
Arbeiten aus und stellte eine Rech-
nung ohne Steuerausweis. Der Kläger 
zahlte den geforderten Betrag. Mit 
der Klage begehrt er jetzt Rückzah-
lung von 8.300 Euro wegen Mängel 
der Werkleistung.

Das Oberlandesgericht gab der 
Klage insoweit statt. Der Bun-
desgerichthof hat das Urteil des 

Oberlandesgerichts abgeändert und die 
Klage abgewiesen.

Der Beklagte hat bewusst gegen § 1 II 
Nr. 2 SchwarzArbG verstoßen, indem er 
mit dem Kläger, der dies auch zu seinem 
Vorteil ausgenutzt hat, vereinbarte, dass 

für den Werklohn keine Rechnung mit 
Steuerausweis gestellt und keine Umsatz-
steuer gezahlt werden sollte.

Der Bundesgerichtshof hatte bereits zu-
vor entschieden, dass in solchen Fällen we-
der Mängelansprüche des Bestellers noch 
Zahlungsansprüche des Werkunternehmers 
bestehen. Dem Kläger steht daher auch 
kein Anspruch auf Ausgleich der Bereiche-
rung des Beklagten zu, die darin besteht, 
dass er für die mangelhafte Werkleistung 
zu viel bezahlt hat. Zwar kann ein Besteller, 
der aufgrund eines nichtigen Vertrags Leis-
tungen erbracht hat, von dem Unterneh-
mer grundsätzlich die Herausgabe dieser 
Leistungen verlangen. Dies gilt jedoch gem. 
§ 817 S. 2 BGB nicht, wenn der Besteller 
mit seiner Leistung gegen ein gesetzliches 
Verbot verstoßen hat. Das ist hier der Fall. 
Entsprechend der Zielsetzung des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes, die Schwarzar-

beit zu verhindern, verstößt nicht nur die 
vertragliche Vereinbarung der Parteien ge-
gen ein gesetzliches Verbot, sondern auch 
die in Ausführung dieser Vereinbarung er-
folgende Leistung, somit auch die Zahlung.

Der Anwendung des § 817 S. 2 BGB 
stehen die Grundsätze von Treu und Glau-
ben nicht entgegen. Die Durchsetzung 
der vom Gesetzgeber mit dem Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetz verfolgten Ziele, 
die Schwarzarbeit effektiv einzudämmen, 
erfordert eine strikte Anwendung dieser 
Vorschrift. Insoweit ist eine andere Sicht 
geboten, als sie vom Bundesgerichtshof 
noch zum Bereicherungsanspruch nach 
einer Schwarzarbeiterleistung vertreten 
wurde, die nach der alten Fassung des Ge-
setzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
zu beurteilen war.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
11.6.2015 – Aktenzeichen VII ZR 216/14
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Entgeltfortzahlung bei
alkoholbedingter Arbeitsunfähigkeit

Bei einem alkoholabhängigen Ar-
beitnehmer fehlt es auch im Falle eines 
Rückfalls nach einer Therapie suchtbe-
dingt regelmäßig an einem Verschul-
den im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG.

Der Arbeitnehmer ist alkoholab-
hängig. Er hat zwei stationäre 
Entzugstherapien durchgeführt. 

Es kommt dennoch zu Rückfällen. Im No-
vember 2011 wird er mit einer Alkoholver-
giftung (4,9 Promille) in ein Krankenhaus 
eingeliefert und ist danach über 10 Monate 
arbeitsunfähig krank. Der Arbeitgeber ist der 
Auffassung, dass der Arbeitnehmer die Ar-
beitsunfähigkeit selbst verschuldet hat und 
leistet aus diesem Grund keine Entgeltfort-

zahlung. Die gesetzliche Krankenkasse macht 
mit ihrer Klage Entgeltfortzahlungsansprü-
che aus übergegangenem Recht in Höhe von 
1.303,36 € geltend. Die Klage ist in allen In-
stanzen erfolgreich. Die Revision des Arbeit-
gebers vor dem BAG hat keinen Erfolg.

Das BAG führt in seiner Begründung 
aus, dass Alkoholabhängigkeit eine Krank-
heit ist, die aus verschiedenen, sich gegen-
seitig bedingenden Ursachen beruht. Dies 
gilt grundsätzlich auch für einen Rückfall 
nach einer Therapie. Bei einer Abstinenz-
rate von 40 – 50 % nach einer Therapie 
kann nach Ansicht des BAG ein Verschul-
den im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG 
nicht ausgeschlossen werden.

Bestreitet der Arbeitgeber das fehlende 
Verschulden, muss das Arbeitsgericht ein 
medizinisches Sachverständigengutach-
ten zu der Frage des Verschuldens an dem 
Rückfall einholen. In konkreten Fall hat 
ein solches Gutachten ein Verschulden des 
Arbeitnehmers an dem Rückfall wegen 
„Suchtdrucks“ nach langer chronischer 
Alkoholkrankheit ausgeschlossen.

Das Urteil befasst sich insbesondere 
mit dem Verschuldensbegriff im Sinne 
des § 3 EFZG. Dieses liegt vor bei einem 
groben Verstoß gegen das von einem ver-
ständigen Menschen in eigenem Interesse 
zu erwartenden Verhalten, dessen Folgen 
auf den Arbeitgeber abzuwälzen unbillig 

Alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH

Rechtsmissbräuchliche
Amtsniederlegung

Die Amtsniederlegung des alleini-
gen Gesellschafter-Geschäftsführers 
einer GmbH in der wirtschaftlichen 
Krise der Gesellschaft oder während 
eines laufenden Insolvenzverfahrens 
über ihr Vermögen ist rechtsmiss-
bräuchlich und damit unwirksam, 
wenn die Gesellschaft dadurch füh-
rungslos wird. Dies hat das Oberlan-
desgericht (OLG) Frankfurt am Main 
entschieden.

Im zugrunde liegenden Fall war der be-
troffene Geschäftsführer alleiniger Ge-
sellschafter und Alleingeschäftsführer 

der GmbH. Kurze Zeit nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen der GmbH beabsichtigte er, sein Ge-
schäftsführeramt niederzulegen und mel-
dete die Amtsniederlegung zur Eintragung 

im Handelsregister an. Das Handelsregis-
ter wies daraufhin die Anmeldung der 
Eintragung zurück, da aufgrund der feh-
lenden Benennung eines neuen Geschäfts-
führers die Amtsniederlegung rechtsmiss-
bräuchlich sei. Das OLG Frankfurt am 
Main entschied, dass die Ablehnung des 
Eintragungsantrages durch das Handels-
register zu Recht erfolgte und wies die 
hiergegen eingelegte Beschwerde des Ge-
schäftsführers zurück.

An die Amtsniederlegung eines alleini-
gen Gesellschafter-Geschäftsführers seien 
aufgrund der Personenidentität von Ge-
schäftsführungs- und Willensorgan er-
höhte Anforderungen zu stellen. Die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der Gesellschaft habe we-
der einen organschaftlichen Einfl uss auf 

die Geschäftsführerposition einer GmbH 
noch entfalle hierdurch das Erfordernis 
der Gesellschaft nach einem handlungsfä-
higen und vertretungsberechtigten Organ 
für die Gesellschaft. Daher sei eine Amts-
niederlegung ohne die Benennung eines 
neuen Geschäftsführers oder die Bestel-
lung eines Notgeschäftsführers oder Ver-
fahrenspfl egers rechtsmissbräuchlich und 
damit unwirksam.

Oberlandesgericht Frankfurt
am Main, Urteil vom 11.11.2014,

Aktz.: 20 W 317/11

Hinweis: Mit einem derartigen Verhal-
ten kann sich der Geschäftsführer auch 
persönlich Schadensersatzansprüchen der 
GmbH aussetzen, die vom Insolvenzver-
walter geltend gemacht werden können.

18
FORUM 4/2015

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung



Kündigung nach Geltendmachung
des Mindestlohnes unwirksam 

Der Arbeitnehmer wurde als 
Hausmeister mit einer regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit von 14 Stunden bei einer Vergütung 
von monatlich 315,00 € beschäftigt, was 
einen Stundenlohn von 5,19 € ergab. Er 
forderte den Arbeitgeber auf, den gesetz-
lichen Mindestlohn von 8,50 € zu zahlen, 
worauf der Arbeitgeber eine Herabsetzung 

der Arbeitszeit auf monatlich 32 Stunden 
bei einer Monatsvergütung von 325,00 
(Stundenlohn 10,15 €) anbot. Nachdem 
der Arbeitnehmer die Änderung der Ver-
tragsbedingungen abgelehnt hatte, kün-
digte der Arbeitgeber das Arbeitsverhält-
nis.

Das Arbeitsgericht hat die Kündigung 

als eine nach § 612a BGB verbotene Maß-
regelung angesehen. Der Arbeitgeber habe 
das Arbeitsverhältnis gekündigt, weil der 
Kläger in zulässiger Weise den gesetzlichen 
Mindestlohn gefordert habe; eine derarti-
ge Kündigung sei unwirksam.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil
vom 17.4.2015 – 28 Ca 2405/15

wäre. Häufi g wird dieses Problem bei der 
Ausübung von sog. Gefährlichen Sport-
arten diskutiert. Diese Sportarten bergen 
objektiv ein hohes Verletzungsrisiko.

Die Rechtsprechung geht mit dem Be-

griff gefährliche Sportart sehr vorsichtig 
um. So sind Drachenfl iegen, Amateur-
boxen oder Inline-Skaten nicht als gefähr-
liche Sportarten angesehen. Im Gegen-
zug soll aber Kick-Boxen eine gefährliche 
Sportart sein, so dass der Arbeitgeber 

bei Arbeitsunfähigkeit, die auf einer sich 
hierbei zugezogenen Verletzung beruht, 
grundsätzlich keine Entgeltfortzahlung zu 
leisten hat.

Quelle: BAG, Urteil vom
18.3.2015, 10 AZR 99/14

Aktuelle Höhe der Verzugszinsen

Die Höhe der Verzugszinsen nach 
§ 288 Abs. 1 BGB beträgt ak-
tuell 4,17 % (5 % plus den Ba-

siszinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB, der 
seit dem 1.1.2015 – 0,83 % beträgt). 
Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Ver-

braucher nicht beteiligt ist, beträgt der 
Zinssatz nach § 288 Abs. 2 BGB aktuell 
8,17 % (9 % plus den Basiszinssatz gemäß 
§ 247 Abs. 1 BGB).

(Stand: 4.8.2015, Angaben ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basiszins-
satz können Sie im Internet einsehen 
bzw. abrufen unter der Internet-Adres-
se: www.bundesbank.de/Redaktion/DE/
Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/
basiszinssatz.html

Höhere Pfändungsfreigrenzen
für Arbeitseinkommen seit Juli 2015

Seit 1.7.2015 gelten höhere Pfän-
dungsfreigrenzen für Arbeitseinkom-
men.

Der Pfändungsschutz stellt sicher, 
dass Schuldner auch bei einer 
Pfändung ihres Arbeitseinkom-

mens ihr Existenzminimum sichern und 
die gesetzlichen Unterhaltspfl ichten er-
füllen können. Die Höhe der Pfändungs-
freigrenzen für Arbeitseinkommen wird 
jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten 
Jahres an die Entwicklung des steuerlichen 
Grundfreibetrages für das sächliche Exis-

tenzminimum angepasst. Zuletzt wurden 
die Pfändungsfreigrenzen zum 1.7.2013 
erhöht. Der steuerliche Grundfreibe-
trag hat sich seit dem letzten Stichtag um 
2,76 % erhöht. Hieraus ergibt sich eine 
Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen im 
gleichen Verhältnis.

Seit dem 1.7.2015 beträgt der monatlich 
unpfändbare Grundbetrag 1.073,88 € (bis-
her: 1.045,04 €). Dieser Betrag erhöht sich, 
wenn gesetzliche Unterhaltspfl ichten zu er-
füllen sind, um monatlich 404,16 € (bisher: 
393,30 €) für die erste und um monatlich 

jeweils weitere 225,17 € (bisher: 219,12 €)
für die zweite bis fünfte Person. Wenn 
Schuldner mehr verdienen als den so er-
mittelten pfändungsfreien Betrag, verbleibt 
ihnen vom Mehrbetrag bis zu einer Ober-
grenze ebenfalls ein bestimmter Anteil.

Die genauen Beträge – auch für wöchent-
liche und tägliche Zahlweise von Arbeitsein-
kommen – ergeben sich aus der Pfändungs-
freigrenzenbekanntmachung (v. 27.4.2015, 
BGBl. I 2015, 618), die als Download im 
Mitgliederbereich unter www.handwerk-di-
rekt.de zur Verfügung steht.
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Unfallversicherung

Für Auszubildende 5 Monate kostenlos 
Als Auszubildender das erste eigene 

Geld in der Tasche zu haben, ist ein tol-
les Gefühl, denn die Ausbildung stellt 
die Basis für das zukünftige Arbeitsle-
ben und einen finanziell unabhängi-
gen Lebensweg dar.

In dieser wichtigen Lebensphase möch-
te die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land die jungen Auszubildenden 

gerne unterstützen. So hat das Handwerk 
in der Region Versorgungswerke gegrün-
det, die die sozialen Interesse der Mitglie-
der, die handwerklichen Belange und den 
handwerklichen Berufsnachwuchs fördern. 
Dies geschieht mit erfahrenen berufsstän-
dischen Partnern wie dem Versicherungs-
büro Weeck-Haupricht in der Hauptstr. 
164 b in Bergisch Gladbach und dem Ver-
sicherungsbüro Voss in der Kölner Str. 37 
in Overath. Zum Ausbildungsstart haben 
Auszubildende von Innungsmitgliedern 
über das Versorgungswerk jetzt die Mög-
lichkeit, für 5 Monate eine kostenlose Un-
fallversicherung in Anspruch zu nehmen. 
In den Versicherungsschutz eingeschlossen 
sind beispielsweise Leistungen für Invalidi-
tät und Vollinvalidität in Höhe von 20.000 

bzw. 50.000 €. Mit je 7.500 € sind zudem 
kosmetische Operationen, Rehamanage-
ment und Bergungskosten versichert.

Auszubildende müssen daher ledig-
lich die Kontaktaufnahme durch die Si-
gnal Iduna erlauben. „Hierfür müssen 
die Erklärungen, die von der Kreishand-
werkerschaft jedem Auszubildenden zu-
gesandt wurden, an das Versorgungs-

werk zurückgeschickt oder per WhatsApp 
(abfotografi ert) an die Telefonnummer 
01575/5521159 oder an die Fax-Nummer 
0 22 02/93 59 30 zurückgesandt werden“, 
so Hauptgeschäftsführer Marcus Otto.

Insofern begrüßen wir jeden Auszubil-
denden in der Handwerkerfamilie ganz 
herzlich und wünschen gutes Gelingen bei 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung.

Regeln für die Dokumentations-
pflichten wurden gelockert

Bundesarbeitsministerin Nahles hat
die Aufzeichnungspflichten für die Ar-
beitgeber gelockert.

Direkt nach der Einführung des 
Mindestlohns war heftige Kritik 
an der Dokumentationspfl icht 

laut geworden, die in den von Schwarz-
arbeit besonders betroffenen Branchen 
gilt. Bundesarbeitsministerin Nahles hat 
diesbezüglich den Arbeitgebern Entgegen-
kommen gezeigt.

Die neuen Regelungen sehen vor, dass 
Arbeitgeber die Arbeitszeit zukünftig 
nicht aufzeichnen müssen, wenn der re-
gelmäßige Bruttolohn 2.000 € übersteigt 
und in den 12 Monaten vorher auch tat-
sächlich bezahlt wurde.

Auch bei der Beschäftigung von Fa-
milienangehörigen entfällt die Aufzeich-
nungspfl icht.

Für Saisonbeschäftigte und Minijobber 

im gewerblichen Bereich bleibt sie aber bis 
zur Einkommensgrenze von 2.958 € un-
verändert bestehen.

Damit dürfte es zu einer erheblichen 
Reduzierung der Bürokratie bezüglich des 
Mindestlohns kommen. Diese Verord-
nung wurde am 29.7.2015 veröffentlicht 
und trat am 1.8.2015 in Kraft.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die
Rechtsabteilung der Kreishandwerkerschaft.
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Maler- und Lackierer-Handwerk Bergisches Land

Freude über neue Fachkräfte
Am 27.6.2015 wurden 50 neue Ma-

ler und Lackierer sowie 3 Bauten- und 
Objektbeschichter im Berufsbildungs-
zentrum in Burscheid losgesprochen. 
Rund 200 Gäste, darunter Familien-
angehörige, Freunde, Lehrer, Ausbilder 
und Vorstandsmitglieder, ließen sich 
die Feier nicht entgehen.

Nach der Begrüßung durch Wil-
li Reitz, Kreishandwerksmeis-
ter Bergisches Land, der später 

auch durch die Veranstaltung moderierte, 
ergriff Thea Kuhs, Oberstudiendirektorin 
und Leiterin des Berufskollegs Opladen, 
am Rednerpult das Wort. Ihre Botschaft 
für die jungen Gesellinnen und Gesellen 
machte Mut, denn hierzulande sind Fach- 
und Führungskräfte sehr gefragt. Um die 
ganz persönliche und individuelle Berufs-
zufriedenheit zu erreichen, sei es nun an 
der Zeit, sich übergreifende Fähigkeiten 
anzueignen und Spezialkompetenzen aus-
zubauen. Auch eine Weiterbildung wie 
beispielsweise zum Meister oder Betriebs-
wirt könne angestrebt werden. 

Ebenso fand Heinz Clausius, ehemali-
ger Oberstudienrat des Berufskolleg Opla-
den, der im Laufe der Veranstaltung auch 
für seine 33-jährige Tätigkeit im Lehramt 
eine Auszeichnung erhielt, in einer An-
sprache an seine Schülerinnen und Schü-
ler treffende Worte. „Nach nun bestande-
ner Prüfung solltet Ihr eine Vision haben, 
was Ihr werden wollt.“ Mit einer kleinen 
Baumpfl anze in der Hand beschrieb er, 
wie der Baum die Vision habe zu wachsen 

– auch wenn er im Zeitraum der nächsten 
30 Jahren mit Sicherheit auch Schicksals-
schläge wegen Stürmen, Schädlingen oder 
gar einer abgebrochenen Krone hinneh-
men müsse. Er lamentiere nicht, sondern 
setze mit seiner ganzen Kraft, und wenn es 
sein muss mit einer neuen Krone, unbeirr-
bar den Weg in die Höhe fort.

Anschließend erhielten, über die Ver-
gabe aller Gesellenbriefe und Gesellenprü-
fungszeugnisse hinaus,  einige Prüfl inge für 
ihre Leistungen auch eine besondere Aus-
zeichnung. So freute sich Tizian Börsch, 
vom Ausbildungsbetrieb Bruno Börsch 
in Lindlar, über die Auszeichnung „Jahr-
gangsbester“. Beim „Kreativpreis“-Wett-
bewerb, wo es einen Beistelltisch zu ge-
stalten galt, erzielte Ramona Häck vom 
Ausbildungsbetrieb Olaf Breidenbach 
in Wipperfürth für ihren Folienschnitt 
und die Wischtechnik mit silberfarbe-
ner Beschichtung den 3. Platz. Denise 
Schützkowski, die Hans-Joachim Spiller 
in Wipperfürth ausbildete, erhielt mit ei-
ner Strichlack-Technik, Folienschnitt und 
Blattsilber den zweiten Platz, und Platz 1 
ging mit einem Folienschnitt nebst Glim-
mer-Effektbeschichtung, 3D-Schrift und 
eingearbeitetem Blattgold an Daniel Sän-

ger vom Ausbildungsbetrieb Malermeister 
Bernd Miesen, Inh. Ditmar Kreft Maler-
meister e.K. in Leverkusen.

Bei dem darauf folgenden traditionel-
len Grillfest, wo es neben einem Geträn-
kewagen reichlich Würstchen und Co. 
gab, fand zum wiederholten Male auch 
ein Losverkauf statt, der vielen Teilneh-
mern Sponsoren-Gewinne bescherte. Den 
Erlös daraus erhielt der Kinderhospiz-
dienst Köln. 

Wir gratulieren den neuen Fachkräften 
nochmals herzlich zur bestandenen Gesel-
lenprüfung!
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Zuwachs von 61 neuen Fachkräften
im Bäcker- und Fleischerhandwerk

Die scheidenden Auszubildenden 
im Bäcker- und Fleischerhandwerk 
Bergisches Land wurden diesjährig 
wieder in das Energiekompetenzzen-
trum Leppe nach Lindlar eingeladen, 
wo am 5.7.2015 die gemeinsame Los-
sprechungsfeier stattfand.

Neben den Prüfl ingen zählten 
auch zahlreiche Familienan-
gehörige und Freunde zu den 

Gästen. Insgesamt hatten in der Win-
terprüfung 2014/2015 und Sommer-
prüfung 2015 16 Bäcker/-innen, 37 
Bäckerei-Fachverkäufer/-innen im Le-
bensmittelhandwerk, 3 Fleischer und 5 
Fleischer-Fachverkäuferinnen im Lebens-
mittelhandwerk ihre Prüfung erfolgreich 
bestanden.

Bei hochsommerlichen Temperatu-
ren begrüßte zunächst Dieter Himpe-
rich, Obermeister der Fleischerinnung 
Bergisches Land, die Anwesenden. Im 
Anschluss ergriff Kreishandwerksmeister Willi Reitz das Wort, der in seiner An-

sprache unter anderem auf den Wert einer 
in Deutschland absolvierten Ausbildung 
zu sprechen kam. Als Gesellin und Geselle 
habe man, dank des dualen Ausbildungs-
systems, eine solide Grundausbildung ge-
nossen. Jetzt könnten Schritte in Bezug 
auf die Weiterbildung folgen. Hier wurde 
den Jungesellinnen und Junggesellen un-
ter anderem die Option des Meisterbriefes 
oder der Selbstständigkeit vorgestellt.

Anschließend erfolgte die eigentliche 
Lossprechung der neuen Fachkräfte im 
Bäcker- und Fleischerhandwerk. Bei der 
feierlichen Aushändigung der Gesellen-
briefe und Prüfungszeugnisse erhielten 
drei Prüfl inge für ihre besonderen Leis-
tungen auch zusätzlich je eine Urkunde 
und einen Gutschein. So wurde mit ih-
rer „Jahresbestleistung“ Jessica Strauch 
aus Wiehl ausgezeichnet, die im Betrieb 
Jürgen Schumacher in Gummersbach zur 

Bäckerin ausgebildet wurde. Über diese 
Auszeichnung freute sich ebenfalls Ca-
rolina Papesch aus Marienheide, die im 
Betrieb Werner Schmidt in Lindlar zur 
Fachverkäuferin im Lebensmittelhand-
werk – Schwerpunkt Bäckerei – ausge-
bildet wurde. Für seine „sehr gute Fertig-
keitsprüfung“ erhielt zudem Pierre Michel 
Desire Karsiko aus Odenthal, vom Ausbil-
dungsbetrieb Café Pieper GmbH & Co. 
KG in Bergisch Gladbach ausgebildet, 
ebenfalls eine Urkunde nebst Gutschein 
überreicht.

Nach Beendigung des offi ziellen Teils 
ließen die Gäste bei kleinen Häppchen 
und gekühlten Getränken die Veranstal-
tung vor allem noch im Außenbereich ge-
mütlich beisammen sitzend ausklingen.

Wir gratulieren allen neuen Fachkräf-
ten nochmals recht herzlich!
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Raumausstatter-Handwerk freute sich 
über 23 neue Fachkräfte

Am 27.6.2015 fand die diesjährige 
Gesellenprüfung im Raumausstatter- 
Handwerk mit Lossprechung statt.

Wie schon seit vielen Jah-
ren wurde der praktische 
Prüfungsteil wieder in den 

Räumlichkeiten der Kölner Raumausstat-
ter Innung in Bocklemünd abgehalten. 
Gemeinsam mit den beiden benachbar-
ten Innungen aus Bonn · Rhein-Sieg und 
Köln mussten die 23 Prüfl inge zeigen, in 
wie weit sie praktisches Können und Kre-
ativität in der Prüfungswoche umsetzen.

In diesem Jahrgang wurden außeror-
dentlich gute und ideenreiche Arbeiten ge-
zeigt. Obermeisterin Ute Weinem (Köln), 
Roland Müller (Obermeister Bonn · 
Rhein-Sieg), Peter Vogel (Obermeister 

Bergisches Land) sowie der Prüfungslei-
ter, Detlef Hoven (Berg. Gladbach), freu-
ten sich sehr, diesem guten Jahrgang die 
verdienten Gesellenbriefe überreichen zu 
dürfen.

In lockerer Runde mit reichlich Ver-
zehrmöglichkeiten fand die Losspre-

chungsfeier abschließend einen schönen 
Ausklang.

Allen frisch ernannten Raumausstatter- 
Gesellinnen und -Gesellen wünschen wir 
einen guten Start und viel Erfolg in die-
sem anspruchsvollen und überaus vielsei-
tigen Handwerk.
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Baugewerksinnung Bergisches Land

Freude über 47 neue
Fachkräfte im Handwerk

Bei einer Lossprechung der Bau-
gewerksinnung kommt gleich eine 
Vielzahl an Lehrberufen zusammen. 
Diesjährig bestanden insgesamt 47 
Auszubildende ihre Prüfung - darun-
ter 1 Ausbaufacharbeiter, 2 Beton- und 
Stahlbetonbauer, 5 Fliesen-, Platten- 
und Mosaikleger, 20 Maurer, 6 Stra-
ßenbauer, 3 Tiefbaufacharbeiter-Stra-
ßenbau und 10 Zimmerer.

Der praktische Prüfungsteil in 
den Gewerken, der bei den Aus-
zubildenden das erlernte hand-

werkliche Geschick abfragt,  war auch 
dieses Jahr wieder ein wichtiger Prüfstein 
nach durchschnittlich 3-jähriger Ausbil-
dung. Die Zimmer beispielsweise bauten 
eine Gratecke eines Walmdachs, an der 
zwei Dachfl ächen aufeinander treffen, die 
Tiefbaufacharbeiter hatten unter anderem 
die Aufgabe, ein Mosaik als Verkehrsinsel 
zu bauen und die Straßenbauer gestalteten 
einen Gehwegabschnitt mit einem Beet-
abschnitt.

Gerd Krämer, der Ende letzten Jahres 
das Amt des Obermeisters der Baugewerks-
innung Bergisches Land von Rüdiger Otto 
übernahm, begrüßte am 25.6.2015 die 
scheidenden Auszubildenden sowie ihre 
Familien und Freunde zur Lossprechung 
im Industriemuseum „Freudenthaler Sen-
senhammer“ in Leverkusen-Schlebusch. 
Inhalt seiner ersten Rede im neuen Amt 
war die Betonung, dass insbesondere das 

deutsche Handwerk wegen des dualen 
Ausbildungssystems von Wert ist und da-
mit zukunftsorientiert für jeden, der hier 
eine Lehre absolviert. Als Geselle habe 
man nun eine solide Grundausbildung, 
mit der sich eine Vielzahl von Weiterbil-
dungen eröffne, die von Studiengängen 
bis zur Selbstständigkeit alle Möglichkei-
ten biete. „Fürchte dich nicht vor Verände-
rung, sondern vor dem Stillstand“, gab er 
den jungen Fachkräften abschließend mit 
auf den Weg, bevor er mit seinen Kolle-
gen des Vorstands die Gesellenbriefe und 
Prüfungszeugnisse feierlich aushändigte. 
Eine besondere Auszeichnung gab es dabei 
für Christian Hartenfels, der bei der Hans 
Hartenfels GmbH in Rösrath ausgebildet 
wurde, Johannes Karge aus dem Ausbil-
dungsbetrieb Bert Ueberberg in Engels-
kirchen, Josephine Corsten, die bei dem 
Betrieb Ralf Adler Zimmerei und Holzbau 
GmbH in Leverkusen gelernt hat sowie 
Tom Schumacher, den Volker Hüpgen aus 
Kürten ausbildete. Sie erhielten für ihre 
überdurchschnittlichen Leistungen zusätz-
lich auch eine anerkennende Urkunde und 
einen Gutschein überreicht.

Nach dem offi ziellen Teil zeigten sich 
die Gesellen guter Dinge in Bezug auf ih-

ren weiteren berufl ichen Lebensweg. Kein 
Wunder, denn in der Region Bergisches 
Land erwirtschaftet die Baugewerksin-
nung einen jährlichen Umsatz von knapp 
135 Millionen Euro und bietet 1.700 Be-
schäftigten eine berufl iche Perspektive. 
Und wie sagt es die neueste Handwerks-
kampagne auch schon so treffend: „Die 
Welt war noch nie so unfertig.“

Wir gratulieren den neuen Fachkräften 
nochmals recht herzlich!
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Dachdecker und Friseure trafen sich
zur gemeinsamen Lossprechungsfeier
Nach dem großen Erfolg im letzten 

Jahr veranstaltete die Friseurinnung 
Bergisches Land erneut gemeinsam 
mit der Dachdeckerinnung Bergisches 
Land ihre gemeinsame Lossprechungs-
feier, bei der die Lehrzeit der Auszu-
bildenden offiziell durch die Entge-
gennahme des Gesellenbriefes und 
Prüfungszeugnisses endet. Hierzu lu-
den die Innungen am 6.7.2015 die 63 
Friseur- und 56 Dachdeckerprüflin-
ge, ihre Familien und Freunde auf das 
Energiezentrum Leppe nach Lindlar 
ein. Neben den Vorstandsmitgliedern 
der beiden Innungen kamen auch 
zahlreiche Ehrengäste zu der Abend-
veranstaltung.

Mit einem Sektempfang wurden 
die rund 260 Gäste begrüßt, 
die anschließend im großen 

Saal des Energiezentrums Platz fanden. 
Nachdem Thomas Stangier, Obermeister 
der Friseurinnung Bergisches Land, der 
später auch durch den Abend moderier-
te, alle Anwesenden begrüßt hatte, ließ es 
sich als Ehrengast Prof. Dr. Friedrich Wil-
ke, 1. stellv. Landrat des Oberbergischen 
Kreises, nicht nehmen, ebenfalls einige 
Worte an die Junggesellinnen und Jungge-
sellen zu richten. Im Handwerk sei Kön-

nen gefragt und das hätten die Prüfl inge 
unter Beweis gestellt. Nun seien die bes-
ten Voraussetzungen geschaffen, um einen 
weiteren berufl ichen Erfolgsweg zu gehen.

Ebenso richtete sich Kreishandwerks-
meister Willi Reitz mit einer kurzen An-
sprache vor allem an die scheidenden 
Auszubildenden. Dabei zeigte er Zu-
kunftsperspektiven wie beispielsweise den 

Meisterbrief auf und beglückwünschte die 
neuen Fachkräfte, den wichtigen Schritt 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
geschafft zu haben. Auch Harald Lauden-
berg stand als Obermeister der Dachde-
ckerinnung Bergisches Land am Redner-
pult und stellte fest, dass alle Gesellinnen 
und Gesellen nach ihrer nun bestandenen 

weiter nächste Seite »»»
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Prüfung Verantwortung für die Tätigkei-
ten im Dachdeckerhandwerk tragen. Ihre 
berufl iche Zukunft könnten und sollten 
sie nach ihren individuellen Vorstellungen 
gestalten.

Im Zuge der anschließenden Vergabe 
aller Gesellenbriefe und Prüfungszeugnis-
se wurden auch die besonderen Leistungen 
einiger Auszubildender mit einer Urkunde 
nebst Geschenk geehrt. So erhielt Jan No-
sek aus Morsbach, der vom Dachdecker-
betrieb Siegfried und Höfer GmbH in 
Morsbach ausgebildet wurde, für die „Jah-
resbestleistung“ eine Auszeichnung. Über 
diese Auszeichnung freute sich auch Justi-
ne Jessinghaus aus Schwerte, die ihre Fri-
seurausbildung bei der Wildangel Haar-
studio GmbH in Lindlar absolvierte. Sie 

hatte im Gesamtergebnis die Note „sehr 
gut“. Ebenfalls vom Haarstudio Wildan-
gel ausgebildet, ging eine dritte Urkunde 

nebst Geschenk an Justine Marie Pelikan 
aus Wipperfürth. Sie wurde für ihre „Gu-
ten Leistungen“ ausgezeichnet.

Im praktischen Teil hatten alle Friseur-
Prüfl inge ein individuelles Motto wählen 
dürfen. Neben Haarschnitt, Frisur und 

Make up war dazu auch ein passendes 
Kleideroutfi t gefragt. Die Dachdecker-
Prüfl inge hatten hingegen die Aufgabe, 
eine Dachziegel-/Dachsteindeckung mit 
Abdichtungen und eine Außenwandbe-
kleidung nach genauen Vorgaben zu fer-
tigen.

Nach der Vergabe aller Urkunden ging 
es in entspannter Atmosphäre bei Finger-
food in Buffetform und gekühlten Ge-
tränken vor allem auf der Terrasse weiter, 
wo die Gäste den Sommerabend noch vie-
le Stunden bei lockeren Gesprächen ge-
nießen konnten.

Wir gratulieren den Junggesellinnen 
und Junggesellen nochmals recht herzlich! 
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46 neue Fachkräfte im Tischler-
handwerk Bergisches Land

Bereits zum sechsten Mal in Folge 
fand in den Räumlichkeiten der Fir-
ma Holz Richter in Lindlar die Losspre-
chung der Tischlerinnung Bergisches 
Land statt, wo die Gesellenstücke zu-
vor auch eine Woche lang besichtigt 
werden konnten.

Konsequent durchdachte Formen 
an Möbelstücken, wo Funkti-
on und Design miteinander ver-

schmelzen, gab es dabei zu bewundern. 
Vom Ess-, über den Schlaf- bis hin zum 
Wohnbereich war hier verwendbares an-
gefertigt worden. Beeindruckend auch zu 
sehen, wie fassettenreich Holz sein kann 
und wie unterschiedlich dieses Naturmate-
rial auf den Betrachter wirkt. Wegen seiner 
zahllosen Varianten kann Holz weich oder 
hart, leicht oder schwer, hell oder dunkel, 
grob- oder feinfaserig sein und ist so ausge-
sprochen vielseitig verarbeitungsfähig.

Dr. Markus Richter, Geschäftsführer 
der Firma Holz Richter GmbH, ließ es 
sich in einer kurzen Ansprache nicht neh-
men, selbst die rund 200 Gäste herzlich zu 
begrüßen, die diesen feierlichen Moment 

am 24.6.2015 miterleben wollten. Und 
ebenso begrüßte und beglückwünschte 
Willi Reitz, Kreishandwerksmeister Bergi-
sches Land, die Anwesenden in einer kur-
zen Rede, in der er seine Bewunderung 

und Begeisterung für dieses Handwerk 
aussprach.

Achim Culmann, Obermeister der 
Tischlerinnung Bergisches Land, der auch 

durch den Abend moderierte, stellte den 
neuen Fachkräften am Rednerpult unter 
anderem zahlreiche Zukunftsoptionen 
vor, wie ein Diplom, den Meistertitel, die 
Selbstständigkeit und viele verschiedene 
Bildungswege. Ebenso Mitglied des Prü-

weiter nächste Seite »»»
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fungsausschusses zu werden oder Hoch-
schulprofessor, sei eine Möglichkeit, sich 
in diesem Beruf zu engagieren.

Über die Vergabe aller Gesellenbrie-
fe und Gesellenprüfungszeugnisse hin-
aus, erhielten auch einige Junggesellinnen 
und Junggesellen für ihre gefertigten Ge-
sellenstücke besondere Auszeichnungen. 
Bei dem Wettbewerb „Die Gute Form - 
Schreiner gestalten ihr Gesellenstück“ der 
zunächst auf Innungsebene und später auf 

Landes- und sogar Bundesebene stattfi n-
det, freute sich Felix Regener aus Leverku-
sen über den ersten Platz sowie den eben-
falls ersten Platz  bei der Auszeichnung 
„Jahresbestleistung“. Janosch Blömker aus 
Wermelskirchen erreichte mit seiner „Gu-
ten Form“ Platz 2 und Ina Drascher aus 
Köln erhielt neben dem dritten Platz in 
diesem Wettbewerb außerdem auch eine 
Urkunde und ein Geschenk für die „Beste 
Arbeitsprobe“ sowie Platz 3 in der „Jah-
resbestleistung“. Darüber hinaus erhielten 

Dawid Kubicki aus Morsbach, Irek Mös-
lein aus Bergisch Gladbach, Jonas Sagro-
da aus Köln und Lucas Kluck aus Much 
eine Belobigung für ihre Gesellenstücke. 
Ein Geschenk gab es für Thomas Kampf-
hausen aus Leverkusen, der das „Beste Ge-
sellenstück“ gefertigt hatte und Christi-
an Kürten aus Leverkusen, der die „Beste 

Theorie“-Leistung vorweisen konnte. Se-
bastian Niemeyer aus Solingen, erzielte 
Platz 1 in der Bewertung „Jahresbestleis-
tung“. Somit konnten sich diesjährig we-
gen Punktgleichheit hier gleich zwei Prüf-
linge über den ersten Platz freuen.

Wir gratulieren allen Junggesellinnen 
und Junggesellen nochmals recht herzlich!
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Fleischerinnung startete Aufklärungs-
aktion „VON HIER statt von überall“

Mit dem Slogan „VON HIER statt 
von überall“ startete die Fleischerin-
nung Bergisches Land jetzt eine Auf-
klärungsaktion, um Verbraucher zu in-
formieren.

Hintergrund dieser Aktion ist 
ein Marktcheck der Verbrau-
cherzentrale Niedersachsen. Bei 

dem Check wurden 62 Produkte von 33 
Herstellern aus Supermärkten, Discoun-
tern und einem Bio-Supermarkt unter-
sucht. Insbesondere waren die beliebtesten 
Wurstsorten, wie Kochschinken, Salami, 
Bratwurst und Bockwurst unter die Lupe 
genommen worden. Heraus kam, dass bei 
den Fleischzutaten der getesteten Wurst-
waren ganze 70 Prozent aus zwei bis fünf 
EU-Ländern stammten. Die Fleischerin-
nung Bergisches Land sagt dazu: Auch, 
wenn es erlaubt ist – dass in einer einzi-
gen Wurst verarbeitetes Fleisch aus vielen 
Ländern vorhanden ist, muss nicht sein! 
Diese Produktionen zeigen eine große In-
transparenz der Industrie gegenüber dem 
Kunden, der beim Kauf keine Chance hat, 
die Herstellungsschritte nachzuvollziehen. 

Die Fleischwaren der Innungs-Fleischer 
aus dem Bergischen Land stammen hier 
aus der Region, und über diese Tatsache 
werden Verbraucher und Kunden jetzt in-
formiert. Dazu macht die Fleischer innung 
Bergisches Land mit einer Plakat- und 
Flyeraktion auf die Sache aufmerksam. 
Die Botschaft lautet darauf: „Fleischer-
fachgeschäft – Damit die Wurst nicht wei-
ter gereist ist als Sie“. Denn woher die Zu-
taten unserer Fleischwaren kommen, das 
können wir Ihnen sagen. Wir stellen sie 
selber her!

Zum Start der Aufklärungsaktion lud 
die Fleischerinnung am 18.8.2015 ins 
Haus der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land ein. Hier erörterten Ober-
meister Dieter Himperich zusammen mit 

Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft, in einer Presse-
konferenz die Hintergründe der Aktion 
und gingen auf die Wertigkeit der Fleisch-
waren aus dem Innungsbezirk Bergisches 
Land ein. Unter anderem wurden dabei 
auch viele verschiedene Fleischspeziali-
täten und Wurstkreationen der Fleischer 
des Innungsbezirks präsentiert, die auch 
direkt vor Ort verkostet werden konnten.  

Neben dem klassischen Wurstsorti-
ment, wie beispielsweise Rohwurst, Sala-
mi, Kochschinken, Siedewurst und Kra-
kauer, gesellte sich auf den Wurstplatten 
im Format 30 x 50 cm auch frische Rhei-
nische Fleischwurst, Bayerische Bierwurst, 
Bierschinken, Zungenrotwurst, Bergische 
Schinkenrotwurst und Süddeutsche Jagd-
wurst. Die diesjährig mit „Gold“ ausge-
zeichnete Ringelmettwurst, die bei der 

„Internationalen DLG-Qualitätsprüfung 
Schinken und Wurst“ ausgezeichnet wur-
de, war hier ebenfalls zu fi nden.

Fragen rund ums Aktionsthema „VON 
HIER statt von überall“ beantworte-
ten neben Dieter Himperich auch weite-
re Fleischer der Innung in ihren frischen 
Fleischerkitteln, die zudem Wissenswertes 
und Besonderheiten zu den verschiedenen 
Wurstsorten erläuterten. 

Alle Fleischwaren, durchweg aus der 
Region, verdanken Aussehen, Geschmack 
und Konsistenz dem handwerklichen Ge-
schick der Innungsfl eischer, den Verarbei-
tungstechniken nach traditionellen Rezep-
turen und der Herstellung mit Liebe zum 
Produkt. Durch ihren regionalen Fleisch-
bezug können die bodenständigen Hand-
werksbetriebe Transparenz zeigen und ver-
sichern. Das bedeutet ein klares Plus für 
den Mensch und auch das Tier. Anonyme 
Fleischherkunft ist hier Fehlanzeige – da-
für umso mehr professionelles Handwerk, 
das vor Ort stattfi ndet.

„Was wir essen“, sagt Obermeister 
Himperich, „soll ein Genuss sein, der alle 
Sinne anspricht und befriedigt. Und dass 
soll für den Käufer in jeder Hinsicht auch 
so bleiben.“
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250 Euro Spendengeld für
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. in Wiehl

Der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 
Reginalverband Rhein./Oberberg in 
Wiehl reichte anlässlich des großen 
Spendenwettbewerbs der vier Jubilä-
umsinnungen der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land (Elektroinnung, 
Kraftfahrzeuginnung, Innung für Me-
talltechnik und Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik) am 12.7.2013 eine Be-
werbung mit dem Projekt „‘Letzte Hil-
fe‘ – Hospizforum Wiehl“ ein. 

Mit einem geplanten Forum 
für Fachkräfte aus dem Rhei-
nisch-Bergischen Kreis und 

dem Oberbergischen Kreis sollten nicht 
nur die regionalen Bildungschancen für 
Fachkräfte im Bereich Hospizarbeit in den 
Fokus gestellt werden. Die Johanniter, die 
auf vielen Ebenen Hand in Hand mit Bür-
gern und Partnern in der Region zusam-
men arbeiten, hatten bei dem Forum auch 
die Zielsetzung, Fachkompetenz bezüglich 
der Betreuung sterbenskranker Menschen 
zu vermitteln, die Qualität der Betreuung 
unheilbar erkrankter Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase zu erhöhen und die 
Vernetzung engagierter Menschen in der 
Pfl ege- und Hospizarbeit zu verbessern. 

Die Umsetzung der geplanten Veran-
staltung erfolgte im September 2013 mit 
den Referenten Thomas Schrewe und Ka-
thrin Hönscheid im Johannes-Hospiz in 
Wiehl, an der insgesamt 24 Personen aus 
verschiedenen Pfl egeinstitutionen teilnah-
men.

Auf Grund des fünften Platzes wurde 
das „Hospizforum“-Projekt beim Spen-

denwettbewerb „Vielfach Spenden statt 
Einfach Feiern“ mit 250 Euro von der In-
nung für Metalltechnik Bergisches Land 
unterstützt. Damit wurden die Einladun-
gen, Werbemittel und Arbeitsmaterialien 
sowie die Verpfl egung und Aufwandsent-
schädigungen der Veranstaltung fi nan-
ziert.

Das Forum kann man auch im Nach-
hinein als vollen Erfolg bezeichnen. Das 
Netzwerk untereinander hat sich nach-
haltig und erfolgreich verbessert und ließ 
neue Kontakte entstehen.

NACHRUF
Wir trauern um

Walter Lück
der am 26. Juni 2015 im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Von 1960 bis 1990 war er Mitglied des Vorstandes der Elektro-Innung für den 
Oberbergischen Kreis sowie Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses. 

Während seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements, besonders im Bereich der 
Ausbildung von jungen Menschen, wurde Herr Walter Lück von seinen Kollegen im 
Ehrenamt geschätzt.

Elektroinnung Bergisches Land

 Lothar Neuhalfen Marcus Otto
 Obermeister Hauptgeschäftsführer
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50-jähriges Jubiläum der Firma Flosbach

Dachdeckernachwuchs gefördert
Im Januar 2015 feierte der Beda-

chungsgroßhandel Werner Flosbach 
GmbH & Co. KG aus Wipperfürth sein 
50-jähriges Firmenjubiläum. Zu die-
sem Anlass wurde an Stelle von Ge-
schenken lieber zu einer großen Spen-
denaktion aufgerufen. Eine Idee, die 
gut ankam.

Von dem gesamten Spendengeld 
fl ossen 3.025 Euro in die Nach-
wuchsförderung des Dachde-

ckerhandwerks. Der Betrag dient dazu, 
die Ausbildung zu unterstützen, da die 
Anforderungen an gute Arbeit wegen der 
Energieeinsparungsverordnung und den 
heutigen oft komplizierteren Architektu-
ren enorm gestiegen ist.

Der Betrieb Flosbach selbst hat bereits 
über 50 Lehrlinge ausgebildet. „Eine so 
qualifi zierte Ausbildung wie in Deutsch-
land“, weiß Dieter Flosbach, „gibt es sel-
ten. Meistens wird nur angelernt, obwohl 

die Anforderungen an gute Arbeit immer 
weiter steigen.“

Auch Harald Laudenberg, Obermeister 
der Dachdeckerinnung Bergisches Land 
und Marcus Otto, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land, freuten sich bei der Scheckübergabe 
über die fi nanzielle Unterstützung. „Ins-

besondere das duale System in Deutsch-
land garantiert eine gute Ausbildung“, so 
Laudenberg, „die nach erfolgreicher Prü-
fung, ein solides Fundament für die beruf-
liche Zukunft der Fachkräfte bedeutet. Es 
ist enorm wichtig, diesen Qualitätsstan-
dard zu erhalten, denn in Zukunft wird es 
im Dachdeckerhandwerk noch viel mehr 
um umfassendes Know-how gehen.“

Besuch aus Uganda
Im Rahmen eines Partnerschaftspro-

jektes, das aus einem Bündnis der 
Handwerkskammer zu Köln mit der 
USSIA (Uganda Small Scale Industries 
Association) – ein Verband von Klein-
unternehmen in Uganda – besteht, 
erhielt die Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land am 23.6.2015 zum wie-
derholten Male Besuch von der dorti-
gen Delegation.

Bereits seit 2009 gibt es diese Part-
nerschaft mit der Zielsetzung, die 
Kleinunternehmen in Uganda 

nach und nach zu stärken und die Organi-
sation zu verbessern.

Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land, führte die Gäste zusammen mit 

Assessor Nicholas Kirch und Markus 
Naujoks durchs Haus, stelle die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor und be-
schrieb deren Funktionen. Der Delegati-
on wurde auch der gesamte Aufbau der 
freiwilligen Selbstverwaltung einer Kreis-
handwerkerschaft erläutert sowie der 
Aufbau der Innungen und insbesondere 
die Leistungen des Ehrenamtes. Darü-
ber hinaus wurde zudem die Arbeit des 
mit fast 2.400 Mitgliedsbetrieben größ-
ten Arbeitgeberverbandes im Bergischen 
Land vorgestellt.

Während die Mitgliedsbetriebe der 
Kreishandwerkerschaft vielfach auf die 
rechtliche Beratung und Hilfestellung der 
Rechtsabteilung zugreifen, gibt es in Ugan-
da kein komplexes Rechtssystem. Eine 
rechtliche Sicherheit durch Verträge exis-

tiert dort nur bedingt. Förderbanken wie 
hierzulande die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) sind dort ebenso unbekannt.

Der Besuch, der auch für die nächsten 
Jahre regelmäßig geplant ist, diente vor al-
lem dazu, Ideen für die Dienstleistungen 
des Verbandes in Uganda zu sammeln und 
die Partnerschaft untereinander in einem 
regen Austausch zu vertiefen.
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Produkte ändern sich – Werte bleiben
Die Siegener Wilhelm Schneck sen. 

GmbH & Co KG fungiert als Groß-
händler im Bereich von Bodenbelägen 
und hat darüber hinaus Schwerpunkte 
im Modul- und Objektbau.

Am Anfang war eine Patentan-
meldung. 1905 stellte Wilhelm 
Schneck seine erste Erfi ndung – 

eine Acetylen-Grubenlampe – vor, die sich 
als echte Bereicherung für die Arbeit in ei-
ner Region erwies, die seit jeher vom Berg-
bau geprägt ist. Im Laufe der Firmenge-
schichte wandelte sich die Produktpalette: 
die Zuverlässigkeit, das Fachwissen und 
die kompromisslose Kundenorientierung, 
mit denen vor über 100 Jahren gestartet 
wurde, werden jedoch noch heute gelebt.

Heute kümmern sich 30 Mitarbeiter 
um die reibungslosen Abläufe und zügi-
gen Warenauslieferungen im Familien-
unternehmen. Moderne Maschinen und 
ein gut organisierter Fuhrpark tragen ih-
ren Teil dazu bei, dass Teppichböden so-
wie weitere Bodenbeläge wie Nadelvlies, 
Parkett, Laminat, Kork, Kunstrasen, CV- 
und Designbeläge, Linoleum- und Vi-
nyl- Objektbeläge samt Zubehör, Kleber 
und Spachtelmasse auf schnellstem Wege 
zum Kunden gelangen. Im Umkreis von 
100 Kilometern verlassen sich Bodenleger, 
Maler, Objekteinrichter und Architekten 
auf die Kompetenz von Schneck.

Wer sich zunächst vor Ort einen Ein-
druck über die Produktvielfalt verschaf-
fen will, fi ndet dazu in den großzügigen 
Ausstellungsräumen die Gelegenheit. Die 
fachgerechte Beratung durch gut ausgebil-
dete Fachkräfte ist dabei immer inklusi-

ve, und auch in anderen Bereichen wird 
der Service-Gedanke großgeschrieben: So 
werden der passgenaue Zuschnitt von Bo-
denbelägen sowie termingerechte Liefe-
rung auf Wunsch erledigt.

Dank der langjährigen Erfahrung in 
den Bereichen Industrie, Handel und 
Handwerk, dem 1.200 Quadratmeter gro-
ßen Lager mit mehr als 500 Palettenstell-
plätzen und über 10.000 Plätzen für Bo-
denbeläge sowie der zuverlässigen Logistik 
positioniert sich das Familienunterneh-
men außerdem als leistungsstarker Partner 
im Objektbereich. Egal ob Lieferungen zur 
Baustelle innerhalb von 24 Stunden oder 
exakt auf den Baufortschritt abgestimmte 
Abrufe – Schneck punktet mit überdurch-
schnittlich hoher Waren-Umschlagsfähig-
keit und 30 gut geschulten, überwiegend 
langjährigen Mitarbeitern, die alle Kun-
denwünsche mit Bravour realisieren.

Prokurist André Neuser und Geschäftsführer Alexander Jarosch (v. l.)

KONTAKT
Wilhelm Schneck GmbH & Co. KG
Numbachstraße 58
57072 Siegen
Telefon: (0271)5005 55

Mail: info@schneck-bodenbelag.de
Web: www.schneck-bodenbelag.de

Für den gesamten Oberbergischen Kreis 
ist unser langjähriger Mitarbeiter
Herr Simon Schneiders für Fragen
und Antworten Ihr Ansprechpartner.
Mobil: 0151-52885266
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Unterstützung für Kreishandwerkerschaft

Spendengelder der
Unternehmer-Initiative Rhein-Berg

Mit der Zielsetzung, Projekte im 
Rheinisch-Bergischen Kreis zu unter-
stützen und so die Verbundenheit mit 
der Region zu unterstreichen, fand 
unter der Schirmherrschaft von Kreis-
direktor Dr. Erik Werdel am 3.7.2015 
bereits zum fünften Mal auf dem ehe-
maligen Erzbergwerksgelände in Ove-
rath-Steinenbrück ein Benefiz-Golf-
turnier der Unternehmer-Initiative 
Rhein-Berg, kurz UIRB, statt.

Rund 160 Anmeldungen, dar-
unter auch zahlreiche „Schnup-
perteilnehmer“, nutzten die 

Gelegenheit, auf dem attraktiven und an-
spruchsvollen Platz des beinahe 700.000 
Quadratmeter großen Areals zu golfen. 
Hier galt es, 18 Löcher, darunter neun der 
schwersten in Deutschland, zu spielen. 
In Begleitung von viel Sonne gerieten die 
Teilnehmer bei hochsommerlichen Tem-
peraturen um die 30 Grad und rund 100 
Meter Höhenunterschied auf dem Gelän-
de dabei ordentlich ins Schwitzen.

Am frühen Abend standen dann nicht 
nur die Gewinner des Turniers fest, son-
dern auch die zahlreichen Gewinner eines 
zusätzlichen Losverkaufs, der aufgrund 

hochkarätiger Sponsoren viele wertige Ge-
winne ausschüttete. 

Mit dem Turnierstartgeld und dem 
Losverkauf kamen insgesamt 3.500 Euro 
zusammen. Den Betrag durfte Kreishand-
werksmeister Willi Reitz für die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land ent-
gegen nehmen. „Wir werden“, so Reitz, 
„das Geld verwenden, um damit für unse-
re Auszubildenden Maßnahmen durchzu-
führen. Unter anderem werden wir Defi -

brillatoren anschaffen, um die Ausbildung 
sicherer zu gestalten. Die Auszubildenden 
sind unser höchstes Gut. Unser größter 
Dank gilt daher den Teilnehmern, da sie 
mit ihrem Beitrag die Ausbildung junger 
Menschen unterstützen.“

Ein anschließendes Barbecue und küh-
le Getränke rundeten schließlich die ge-
lungene Veranstaltung ab, bei der die Gäs-
te die Gelegenheit nutzten, neue Kontakte 
zu knüpfen und bestehende zu pfl egen.
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Preisgeld für „Naschwerk“
Die Schülergenossenschaft „Nasch-

werk“ erzielte Platz fünf beim großen 
Spendenwettbewerb „Vielfach Spen-
den statt Einfach Feiern“

Auf Grund ihres innovativen Pro-
jekts wurde die Schülerfi rma 
Naschwerk eSG beim großen 

Spendenwettbewerb „Vielfach Spenden 
statt Einfach Feiern“ von der Kraftfahr-
zeuginnung Bergisches Land mit dem 
fünften Platz und somit 250 Euro Spen-
dengeld ausgelobt.

Das Projekt „Naschwerk“ gibt es an 
der Realschule Waldbröl. Seit dem Jahr 
2008 werden dort Produkte zur Pausen-
verpfl egung verkauft und diverse Scho-
koladenspezialitäten angeboten. Damals 
gründeten Schülerinnen und Schüler un-
ter praktischer Anleitung von regionalen 
Unternehmen und Projektleiter Holger 
Siems die Firma. Seither wird das Thema 
Berufsorientierung durch Eigenverant-
wortung groß geschrieben.

Die Idee der Naschwerk eSG geht auf 
ein erfolgreiches Projekt zur Kulturge-
schichte der Schokolade zurück, das die 
damalige Klasse 8a durchgeführt hatte. 
Den Beschluss zur Firmengründung fass-
ten die Schülerinnen und Schüler schließ-
lich nach der Teilnahme am Projekt „Zu-
kunft fördern“ der Stiftung Partner für 
Schule NRW und wählten ganz bewusst 
die Rechtsform einer Genossenschaft, da 

hier jeder gleichberechtigt ist und im Un-
terschied zum Verein eine wirtschaftliche 
Tätigkeit zum Wohle der Mitglieder aus-
geübt werden darf. 

Heute betreiben die Mitglieder von 
„Naschwerk“ den Schulkiosk und verkau-
fen dabei auch jeden Morgen Brötchen 
und Teilchen, die die Bäckerei Ulbrich 
liefert. Die größte Herausforderung stellt 
jedoch die Pralinen- und Konfektpro-
duktion und deren Vermarktung dar. Aus 

Schokoladenrohmaterialien werden in lie-
bevoller Handarbeit erlesene Pralinen und 
köstliches Konfekt hergestellt. Zur Wis-
senserweiterung nehmen die Schülerinnen 
und Schüler dazu auch an Fortbildungen 
teil und entwickeln ihr Leistungsspektrum 
und Produktangebot stetig weiter. 

Die erwirtschafteten Gewinne wer-
den beispielsweise in Bildungsfahrten und 
Theaterbesuche investiert und entlasten 
so auch das Haushaltsbudget der Eltern.

Die Vorstandsmitglieder von „Naschwerk“ (v.l.): Samuel Warkentin,
Leoni Janzen und Melanie Marx.
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Spendengeld für generationen-
übergreifendes Projekt

Mit einem Durchmesser von mehr 
als 10 Metern erschufen Schülerinnen 
und Schüler der Erich Kästner-Schule 
in Morsbach, unter Mitwirkung der 
Eigner eines in unmittelbarer Nähe 
befindlichen Seniorenheimes, den Se-
nioren selbst und ehrenamtlich en-
gagierten Bürgern der Gemeinde, ei-
nen spiralförmigen Kräutergarten mit 
sternförmig angelegten Wegen, die 
auch ausreichend breit für Rollstuhl-
fahrer sind.

Dieses langfristig angelegte Pro-
jekt prämierte die Innung für 
Sanitär- und Heizungstechnik 

Bergisches Land beim großen Spenden-
wettbewerb „Vielfach Spenden statt Ein-
fach Feiern“, den 2013 vier Jubiläums-
innungen anlässlich ihres 100-jährigen 
Bestehens ausgeschrieben hatten, mit ei-
nem fünften Platz und damit 250 Euro.

Für die Projektumsetzung hatten die 
Beteiligten mittels über 40 Tonnen Bruch-
steinen verschieden hohe Mauerabschnit-
te mit offenen Trögen angelegt, in die 
unterschiedlichste, einheimische Kräuter 
gepfl anzt wurden. Die Höhe beschränk-

te man dabei auf 60 cm, damit auch im 
Rollstuhl sitzende Personen den ganzen 
Garten überblicken und die einzelnen 
Wegabschnitte des gesamten Kräuter-
beets erreichen können. Die Wegearbeiten 
übernahmen ortsansässige Firmen.

Die Idee zum Gemeinschaftsprojekt 
entstand durch den Gedanken, fachliche 
Komponenten des praktischen Anwen-

dens von Schulwissen wie beispielsweise 
Mathematik, Geometrie und Biologie an-
zuwenden und ebenso, um die Kommu-
nikation zwischen der jungen und älteren 
Generation zu fördern. Der vielschichtige 
Erfahrungsschatz der Senioren ergänzte 
sich dabei hervorragend mit den Schüle-
rinnen und Schülern der Klasse 10, die 
kräftig anpacken und ihr handwerkliches 
Geschick unter Beweis stellen konnten.
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Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Wilhelm Handwerk Bedachungen 11.8.2015

Bauklempnerei GmbH
Rösrath, Dachdeckerinnung

» Boss Haustechnik GmbH 19.8.2015
Rösrath, Elektroinnung und
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Peter Berghaus GmbH 2.9.2015
Kürten, Elektroinnung

» Kurt Hartloff GmbH 15.9.2015
Wermelskirchen, Maler- und Lackiererinnung

» Elektro Meißner GmbH 15.9.2015
Odenthal, Elektroinnung

25 Jahre
» Thomas Gumm 30.8.2015

Burscheid, Maler- und Lackiererinnung
» stewe Dienstleistungen GmbH 4.9.2015

Reichshof, Maler- und Lackiererinnung
» Wolfgang Keischgens Bedachungs-GmbH 6.9.2015

Lindlar, Dachdeckerinnung

Runde Geburtstage
» Heiner Sieper 1.8.2015 65 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung
» Manfred Gostau 3.8.2015 70 Jahre

ehem. Lehrlingswart der Maler- und Lackiererinnung
» Erich Dahl 10.8.2015 80 Jahre

Ehrenobermeister der Maler- und Lackiererinnung
» Norbert Roß 15.8.2015 65 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied und
ehem. Prüfungsvorsitzender der Elektroinnung

» Dietmar Helmich 5.9.2015 65 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Informationstechnik

» Christoph Rentrop 8.9.2015 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Rudolf Müller 10.9.2015 55 Jahre
Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Dr. Uwe Bathe 12.9.2015 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung

» Brigitte Wildangel-Wehn 18.9.2015 60 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung

» Wilfried Hermanns 23.9.2015 75 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Sven-Markus Leschnik 29.9.2015 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Beate Vaclavik 1.8.2015

Auto-Schumacher GmbH, Engelskirchen
Kraftfahrzeuginnung

» Kuno Kersten 1.8.2015
Auto-Schumacher GmbH, Engelskirchen
Kraftfahrzeuginnung

35 Jahre
» Thomas Grabowski 1.8.2015

Malerbetrieb Sonnenschein, Lars Sonnenscheid,
Radevormald, Maler- und Lackiererinnung

Goldene Meisterbriefe
» Hans-Dieter Schmitter 10.5.2015

Bergisch Gladbach,
Baugewerksinnung

» Wolfgang Kahm 13.7.2015
Lindlar, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Kurt Eulenhöfer 14.7.2015
Gummersbach, Dachdeckerinnung

Am 1. August 2015 
konnte unsere Mitar-
beiterin, Frau Antje 

Boes, ihr 45jähriges Dienstju-
biläum feiern. Sie ist in unse-
rem Hause für die Erstellung 
von Urkunden für Betriebs- 
und Arbeitnehmerjubiläum 
und die Beantragung von Gol-
denen Meisterbriefen verant-
wortlich.

Wir gratulieren Frau Boes 
ganz herzlich und freuen uns 
auf eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit. ◆

45jähriges Dienstjubiläum
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Goldener Meisterbrief für
Fleischermeister Hans Gert Koch

Am 20.5.1960 legte Herr Hans 
Gert Koch aus Reichshof  die 
Meisterprüfung im Fleischer-

handwerk vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss der Handwerkskammer Dortmund 
ab.

Im Rahmen  der gemeinsamen Los-
sprechungsfeier der Bäcker- und Fleische-
rinnung Bergisches Land wurde Herrn 
Koch am 05.07.2015 nachträglich durch 
Obermeister Dieter Himperich und Kreis-
handwerksmeister Willi Reitz der Golde-
ne Meisterbrief überreicht.

Wir gratulieren herzlich!

Goldene Meisterbriefe für
Udo Landsberg und Bernd Veltrup

Am 28.4.1965 legte Bernd 
Veltrup aus Leverkusen und am 
23.6.1965 Udo Landsberg aus 

Gummersbach jeweils die Meisterprüfung 
im Friseurhandwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Handwerkskam-
mer Düsseldorf ab.

Daher wurde den beiden Jubilaren 
im Rahmen der gemeinsamen Losspre-
chungsfeier der Friseur- und Dachdecke-
rinnung Bergisches Land am 6.7.2015 im 
Bergischen Energiekompetenzzentrum in 
Lindlar nachträglich durch Kreishand-
werksmeister Willi Reitz und Thomas 
Stangier, Obermeister der Friseurinnung, 
der Goldene Meisterbrief überreicht.

Bernd Veltrup, der seine Lehre 1961 
abschloss, machte sich 1966 selbstständig. 
Er übernahm den von seinem Vater 1939 
gegründeten Betrieb und bildete dort von 
1942 bis heute 40 Friseur/-innen aus. 

Bernd Veltrup war außerdem sechs Jahre 
im Meisterprüfungsausschuss der Hand-
werkskammer zu Köln tätig. 

Udo Landsberg schloss seine Lehre 
ebenfalls 1961 ab. Seit 1967 bis heute ist 
er selbstständig. In dieser Zeit wurden in 
seinen Salons rund 80 Friseurinnen und 
Friseure ausgebildet. Von 1972 bis 2012 
war Udo Landsberg im Vorstand der Fri-
seurinnung für den Oberbergischen Kreis 
und ebenfalls von 1972 bis 1987 im Ge-
sellenprüfungsausschuss. Von 1981 bis 
1987 war er als Meisterbeisitzer im Aus-
schuss zur Förderung der Berufsbildung 

tätig und wurde zudem 1984 in das Amt 
des stellv. Obermeister gewählt, das er 
zunächst bis 1990 bekleidete. 1998 wur-
de er dann erneut zum stellv. Obermeis-
ter gewählt. Es folgte 1999 die Wahl zum 
Obermeister bis zur Fusion der Innungen 
Oberberg mit Rhein-Berg/Leverkusen im 
Jahr 2007. Danach übte er das Amt des 
stellv. Obermeisters bis zum 10.12.2012 
aus. Seitdem ist Udo Landsberg Ehreno-
bermeister und Ehrenmitglied des Friseur-
Verbandes Nordrhein-Westfalen.

Wir gratulieren beiden goldenen Meis-
tern herzlich zu ihren Auszeichnungen!
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7.9.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

29.9.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

9.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

17.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Informationstechnik

17.11.2015, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Informationstechnik

18.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Fleischerinnung

18.11.2015, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Fleischerinnung

23.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

23.11.2015, 20.00 Uhr
Innungsversammlung der Tischlerinnung

24.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Elektroinnung

24.11.2015, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Elektroinnung

25.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

25.11.2015, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

30.11.2015, 17.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

30.11.2015, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Friseurinnung

1.12.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

1.12.2015, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung

2.12.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Metalltechnik

2.12.2015, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Metalltechnik

7.12.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

7.12.2015, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Baugewerksinnung

8.12.2015, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

9.12.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

9.12.2015, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Maler- und Lackiererinnung

11.1.2016, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Kraftfahrzeuginnung

11.1.2016, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Kraftfahrzeuginnung

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Seminare 2015
21.9.2015, 16.00 – 18.00 Uhr

Vortrag: Maßnahmen zur Azubigewinnung
25.9.2015, 10.00 – 17.00 Uhr

OUTLOOK – Informationszentrale im Betrieb
22./23.10.2015, 10.00 – 17.00 Uhr

2-Tages Workshop: Wie vermeide,
entschärfe und löse ich Konflikte?

29.10.2015, 10.00 – 17.00 Uhr
Digitale Archivierung

4.11.2015, 10.00 – 17.00 Uhr
Verkaufen beginnt, wenn der Kunde „Nein“ sagt

5.11.2015, 13.30 – 17.00 Uhr
Erbschaft-/Schenkungssteuer unter Berücksichtung
des Urteils des BGH vom 17.12.2014

11.11.2015, 10.00 – 17.00 Uhr
Wake-up Workshop – Wie Sie dem Alltragstrott entkommen

18.11.2015, 10.00 – 17.00 Uhr
Das Fan-Projekt – Mache Deine Kunden zu Fans

19.11.2015, 13.30 – 17.00 Uhr
Vermögensübertragung gegen Rente,
Nießbrauch und Teilentgelt

1.12.2015, 10.00 – 17.00 Uhr
Moderne Geschäftsbriefe und Emails

Erste Hilfe 2015 und Brandschutz
9.9.2015, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
10.9.2015, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs,
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

7.10.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs,
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

12.10.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

16.10.2015, 8.30 - 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

19.10.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs, Bergisches
Energiekompetenzzentrum, Lindlar

26.10.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs, Bergisches Energie-
kompetenzzentrum, Lindlar






